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PRÄAMBEL 

Die gemeinsame Verantwortung für den Dienst in Kirche und Diakonie verbindet alle und erfordert eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit von Vertretern und Vertreterinnen der Leitungsorgane und der 
Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen. Die Arbeitsrechtliche Kommission Bayern hat sich darauf 
verständigt, bei der Erarbeitung neuer arbeitsrechtlicher Bestimmungen für den Bereich der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und ihrer Diakonie soviel wie möglich gemeinsam zu regeln 
und unterschiedliche Regelungen dort zu akzeptieren, wo diese im Hinblick auf unterschiedliche 
Rahmenbedingungen notwendig sind. 

Kirchlicher und diakonischer Dienst ist nicht nur ein Dienstverhältnis wie jedes andere, sondern immer 
dem besonderen Auftrag von Kirche und Diakonie verbunden.  

Grundlage für die Schaffung einer eigenständigen Arbeitsvertragsrichtlinie für den Bereich der Diakonie 
in Bayern ist der Wille, Arbeitsplätze zu erhalten und diakonische Arbeitsgebiete langfristig zu sichern.  

I ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE 

§ 1 
Diakonischer Auftrag, Dienstgemeinschaft 

(1) Die dem Diakonischen Werk der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern angeschlossenen 
Einrichtungen sind dem Auftrag verpflichtet, das Evangelium Jesu Christi in Wort und Tat zu bezeugen. 
Der diakonische Dienst ist Wesens- und Lebensäußerung der evangelischen Kirche. 

(2) Alle in einer diakonischen Einrichtung tätigen Personen bilden eine Dienstgemeinschaft. Von den 
Mitgliedern dieser Dienstgemeinschaft wird erwartet, dass ihr Verhalten innerhalb und außerhalb des 
Dienstes der Verantwortung für die Nächste und den Nächsten entspricht und nicht gegen Grundsätze 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern verstößt. 

(3) Der diakonische Dienst geschieht im Auftrag Jesu Christi. Wer sich aus anderen Beweggründen zu 
diesem Dienst bereit findet, nimmt an der Dienstgemeinschaft mit gleichen Rechten und Pflichten teil; 
er / sie muss jedoch die evangelische Grundlage der diakonischen Arbeit anerkennen. 

(4) Dem Dienstgeber erwächst aus dem Wesen der Dienstgemeinschaft die Pflicht zur Fürsorge für 
jede einzelne in der Dienstgemeinschaft tätige Person. 

(5) Ein Verstoß gegen die Grundsätze der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern im Sinne des 
Absatzes 2, Satz 2 stellen die Mitgliedschaft, Zugehörigkeit oder das Eintreten für eine religiöse oder 
weltanschauliche Bewegung oder Gemeinschaft dar, deren Auffassungen und Zielsetzungen nach den 
Feststellungen des Landeskirchenrates dem Auftrag der  Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern 
widersprechen (vgl. Grundartikel zur Kirchenverfassung). Unter weltanschaulicher Bewegung oder 
Gemeinschaft im Sinne von Satz 1 werden nicht Vereinigungen verstanden, die zur Wahrung und 
Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen gebildet sind. 

§ 2 
Geltungsbereich 

Die Arbeitsvertragsrichtlinien des Diakonischen Werkes Bayern (AVR-Bayern) gelten für alle 
Einrichtungen, deren Rechtsträger dem Diakonischen Werk Bayern e.V. angeschlossen sind und die 
die Anwendung der AVR-Bayern mit ihren Dienstnehmern / Dienstnehmerinnen dienstvertraglich 
vereinbaren. 

§ 3 
Ausnahmen vom Geltungsbereich 

Die AVR-Bayern gelten nicht, sofern deren vollständige oder teilweise Anwendung nicht ausdrücklich 
schriftlich vereinbart ist, für: 

a) kurzfristig geringfügig Beschäftigte im Sinne von § 8 Absatz 1 Nr. 2 SGB IV,  
b) Dienstnehmer / Dienstnehmerinnen, die für Arbeiten auf der Grundlage der Sozialgesetzbücher 

oder nach einem entsprechend geförderten öffentlichen Programm zur Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit beschäftigt werden, sofern die AVR-Bayern nichts Näheres regeln, 

c) Personen, die für einen fest umgrenzten Zeitraum ausschließlich oder überwiegend zum 
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Zwecke ihrer Vor- oder Ausbildung beschäftigt werden, insbesondere Auszubildende, 
Volontärinnen und Praktikantinnen, sofern die AVR-Bayern nichts Näheres regeln,  

d) Personen, die überwiegend zu ihrer Erziehung, aus therapeutischen oder karitativen Gründen 
beschäftigt werden, 

e) Organvertreter / Organvertreterinnen juristischer Personen, 
f) Dienstnehmer / Dienstnehmerinnen, die ein über die höchste Entgeltgruppe dieser 

Arbeitsvertragsrichtlinien hinausgehendes Entgelt erhalten, 
g) privatrechtlich beschäftigte Pfarrer und Pfarrerinnen. 

§ 4 
Allgemeine Dienstpflichten 

Jeder Dienstnehmer / jede Dienstnehmerin hat ihre beruflichen Fähigkeiten und Erfahrungen 
uneingeschränkt in den Dienst der diakonischen Arbeit zu stellen. Er / sie soll jederzeit bemüht sein, 
das fachliche Können zu erweitern. Bei Ausübung seines / ihres Dienstes hat er / sie die für ihren 
Arbeitsbereich bestehenden Gesetze und Verwaltungsbestimmungen sowie durch Dienstanweisung 
oder Anordnung ihrer Vorgesetzten gegebenen Weisungen zu beachten.  

§ 5 
Besondere Dienstpflichten 

(1) Der Dienstnehmer / die Dienstnehmerin hat über dienstliche Angelegenheiten, deren 
Geheimhaltung ihrer Natur nach geboten oder durch allgemeine bzw. besondere Weisung des 
Dienstgebers angeordnet ist, Verschwiegenheit zu bewahren, und zwar auch nach der Beendigung des 
Dienstverhältnisses. 

(2) Die Übernahme einer bezahlten oder einer den Dienst beeinträchtigenden nicht bezahlten 
Nebenbeschäftigung bedarf der schriftlichen Genehmigung durch den Dienstgeber. Die Versagung der 
Genehmigung ist schriftlich zu begründen. 

(3) Dienstnehmer / Dienstnehmerinnen dürfen Belohnungen oder Geschenke in Bezug auf ihre 
dienstliche Tätigkeit nur mit Zustimmung des Dienstgebers annehmen. Werden dem Dienstnehmer / 
der Dienstnehmerin solche Belohnungen oder Geschenke in Bezug auf ihre dienstliche Tätigkeit 
angeboten, so hat sie dies dem Dienstgeber unverzüglich und unaufgefordert mitzuteilen. 

§ 6 
Beschäftigungszeit 

(1) Beschäftigungszeit ist die bei demselben Dienstgeber in einem Dienstverhältnis zurückgelegte Zeit, 
auch wenn sie unterbrochen worden ist. 

(2) Als Zeiten bei demselben Dienstgeber gelten auch Zeiten früherer Beschäftigungen bei anderen 
Dienstgebern im Bereich der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und des Diakonischen Werkes 
Bayern, wenn das neue Beschäftigungsverhältnis (bei mehreren sich aneinander reihenden früheren 
Beschäftigungsverhältnissen jedes vorhergehende) unmittelbar an das ihm vorausgehende 
Beschäftigungsverhältnis anschließt.  

 

§ 7 
Fort- und Weiterbildung 

(1) Wird ein Dienstnehmer / eine Dienstnehmerin auf Veranlassung und im Rahmen der Qualitäts-
sicherung oder des Personalbedarfs des Dienstgebers fort- oder weitergebildet, werden, sofern keine 
Ansprüche gegen andere Kostenträger bestehen, vom Dienstgeber  

a) dem Dienstnehmer / der Dienstnehmerin, sofern er / sie freigestellt werden muss, für die 
notwendige Fort- und Weiterbildung das Entgelt fortgezahlt und  

b) die Kosten der Fort- oder Weiterbildung getragen. 

(2) Der Dienstnehmer / die Dienstnehmerin ist verpflichtet, dem Dienstgeber die Aufwendungen für 
eine Fort- oder Weiterbildung im Sinne des Absatz 1 nach Maßgabe des Absatz 3 zu ersetzen, wenn 
das Dienstverhältnis auf Wunsch des Dienstnehmers / der Dienstnehmerin oder aus einem von ihm / ihr 
zu vertretenden Grunde endet. Satz 1 gilt nicht, wenn die Dienstnehmerin wegen Schwangerschaft 
oder wegen Niederkunft in den letzten drei Monaten gekündigt oder einen Auflösungsvertrag 
geschlossen hat. 
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(3) Zurückzuzahlen sind, wenn das Dienstverhältnis endet 

a) im ersten Jahr nach Abschluss der Fort- oder Weiterbildung, die vollen Aufwendungen,  
b) im zweiten Jahr nach Abschluss der Fort- oder Weiterbildung, zwei Drittel der Aufwendungen, 
c) im dritten Jahr nach Abschluss der Fort- oder Weiterbildung, ein Drittel der Aufwendungen. 

(3) Für jeden vollen Monat der Beschäftigung nach Ende der Fort- und Weiterbildung wird 1/36 des 
Aufwandsbetrages erlassen

1
 

(4) Vor der Fort- und Weiterbildung ist vom Dienstgeber/der Dienstgeberin mit dem Dienstnehmer /der 
Dienstnehmerin eine Vereinbarung über die Rückzahlungsverpflichtung nach Absatz 2 und 3 
abzuschließen.

2
 

§ 8 
Personalakten  

(1) Die Personalakte wird unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften zum Datenschutz und der 
Vertraulichkeit persönlicher Daten geführt. Der Dienstnehmer / die Dienstnehmerin oder sein / ihre 
gesetzlicher Vertreter / gesetzliche Vertreterin oder eine bevollmächtigte Person hat ein Recht auf 
Einsicht in die vollständige Personalakte. Das Recht auf Akteneinsicht schließt das Recht ein, 
Abschriften bzw. Ablichtungen aus der Personalakte zu fertigen. 

(2) Der Dienstnehmer / die Dienstnehmerin muss zu den Beschwerden und Behauptungen 
tatsächlicher Art, die für ihn / sie ungünstig oder nachteilig werden können, vor einer Aufnahme in die 
Personalakte gehört werden. Seine / ihre Äußerung ist zur Personalakte zu nehmen.  

II EINSTELLUNG, PROBEZEIT, ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG, 
VERSETZUNG UND ABORDNUNG 

§ 9 
Einstellung 

(1) Die Einstellung in den diakonischen Dienst setzt die Bejahung des diakonischen Auftrages und die 
Bereitschaft zur Eingliederung in die Dienstgemeinschaft voraus (§ 1).  

(2) Der Dienstnehmer / die Dienstnehmerin soll Mitglied der Evangelischen Kirche oder einer anderen 
Kirche der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen sein. Näheres dazu regelt die Arbeitsrechtsregelung 
über die berufliche Mitarbeit in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und ihrer Diakonie 
(Anlage 9).  

(3) Der Dienstgeber ist vor der Einstellung berechtigt, den Dienstnehmer / die Dienstnehmerin durch 
den Betriebsarzt oder beim Vertrauensarzt dahingehend untersuchen zu lassen, ob er / sie zur Leistung 
der dienstvertraglich geschuldeten Tätigkeit in der Lage ist.  
Die Kosten dieser Untersuchung trägt der Dienstgeber. Das Ergebnis der ärztlichen Untersuchung ist 
dem Dienstnehmer / der Dienstnehmerin bekannt zu geben.  

(4) Der Dienstvertrag wird schriftlich abgeschlossen (siehe Anlage 5). Nebenabreden sind nur 
wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. Eine Nebenabrede kann gesondert gekündigt werden, 
soweit dies durch die Arbeitsvertragsrichtlinien vorgesehen oder einzelvertraglich vereinbart ist.  

(5) Für befristete Dienstverhältnisse gelten die Bestimmungen des Teilzeit- und Befristungsgesetzes 
(TzBfG). 

(6) Mehrere Dienstverhältnisse zu demselben Dienstgeber dürfen nur begründet werden, wenn die 
jeweils übertragene Tätigkeit nicht in einem unmittelbaren Sachzusammenhang stehen. Andernfalls 
gelten sie als ein Dienstverhältnis.  

§ 10 
Probezeit 

Die ersten 6 Monate der Beschäftigung gelten als Probezeit. Im Dienstvertrag kann auf eine Probezeit 
verzichtet oder eine kürzere Probezeit vereinbart werden. Bei Übernahme von Auszubildenden im 

                                                      
1
   Inkrafttreten zum 1. November 2009  Beschluss der ARK-Bayern vom 30. September 2009 

2
  Inkrafttreten zum 1. November 2009  Beschluss der ARK-Bayern vom 30. September 2009 
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unmittelbaren Anschluss an das Ausbildungsverhältnis in ein Dienstverhältnis entfällt die Probezeit. 

§ 11 
Ärztliche Untersuchung 

(1) Bei gegebener Veranlassung kann der Dienstgeber durch einen Vertrauens- / bzw. Betriebsarzt 
oder das Gesundheitsamt feststellen lassen, ob der Dienstnehmer / die Dienstnehmerin arbeitsfähig 
oder frei von ansteckenden Krankheiten ist. 

(2) Dienstnehmer / Dienstnehmerinnen, die besonderen Ansteckungsgefahren ausgesetzt oder in 
gesundheitsgefährdenden Betrieben oder Betriebsteilen beschäftigt sind, werden entsprechend den 
gesetzlichen Vorschriften ärztlich untersucht. Das Ergebnis der ärztlichen Untersuchung ist dem 
Dienstnehmer / der Dienstnehmerin bekannt zu geben.  

(3) Sofern dem Dienstnehmer / der Dienstnehmerin aus angeordneten ärztlichen Untersuchungen 
Kosten entstehen, die nicht anderweitig erstattet werden, sind diese vom Dienstgeber zu übernehmen.  

§ 12 
Versetzung und Abordnung 

(1) Der Dienstnehmer / die Dienstnehmerin kann aus dienstlichen oder betrieblichen Gründen auf 
einen anderen Arbeitsplatz in eine andere Einrichtung desselben Dienstgebers versetzt oder 
abgeordnet werden. Vor der Versetzung oder Abordnung ist der Dienstnehmer / die Dienstnehmerin zu 
hören. 

(2) Von einer Versetzung oder Abordnung des Dienstnehmers / der Dienstnehmerin soll Abstand 
genommen werden, wenn sie ihm / ihr aus persönlichen Gründen nicht zumutbar ist. 

(3) Während der Probezeit ist eine Versetzung oder Abordnung nur mit Zustimmung des 
Dienstnehmers / der Dienstnehmerin zulässig.  
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III BEENDIGUNG DES DIENSTVERHÄLTNISSES 

§ 13 
Kündigung 

(1) Die Beendigung des Dienstverhältnisses durch Kündigung oder Auflösungsvertrag bedarf zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform. Auf Verlangen des Dienstnehmers / der Dienstnehmerin sind die 
Kündigungsgründe schriftlich mitzuteilen; das gilt nicht für die Probezeit.  

(2) Innerhalb der Probezeit beträgt die Kündigungsfrist zwei Wochen zum Ende eines Kalendertages. 

(3) Im übrigen beträgt die Kündigungsfrist für beide Vertragsparteien bei einer Beschäftigungszeit von 

bis zu 1 Jahr 1 Monat, 

von mehr als 1 Jahr 6 Wochen, 

von mindestens 5 Jahren 3 Monate,  

von mindestens 8 Jahren 4 Monate, 

von mindestens 10 Jahren 5 Monate, 

von mindestens 12 Jahren  6 Monate, 

 zum Monatsschluss.  

(4) Der Dienstgeber ist berechtigt, das Dienstverhältnis im Rahmen des § 626 BGB fristlos zu 
kündigen. Ein wichtiger Grund im Sinne des § 626 BGB liegt insbesondere vor bei Vertrauensbrüchen 
oder groben Achtungsverletzungen gegenüber der Kirche oder ihrer Diakonie, bei Austritt aus der 
Evang. Kirche oder bei schweren Vergehen gegen die Gebote der kirchlichen Lebensordnung oder die 
staatliche Rechtsordnung oder bei sonstigen groben Verletzungen der sich aus dieser Richtlinie 
ergebenden Dienstpflichten. Bei Dienstnehmern / Dienstnehmerinnen, die zum Zeitpunkt der 
Einstellung nicht der Evangelischen Kirche angehört haben, sondern einer anderen Kirche oder 
Glaubensgemeinschaft, die der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen angeschlossen ist, gilt ein 
Austritt aus dieser Kirche oder Glaubensgemeinschaft grundsätzlich als wichtiger Grund. § 1 Absätze 1 
bis 3 finden Anwendung sowie § 9 Absatz 2. 

(5) Ein befristetes Dienstverhältnis kann nach den Regelungen der Absätze  
1 bis 3 auch vorher gekündigt werden. 

(6) Endet ein zweckbefristetes Dienstverhältnis durch das im Dienstvertrag bezeichnete Ereignis, so 
hat der Dienstgeber dem Dienstnehmer / der Dienstnehmerin den Zeitpunkt der Beendigung spätestens 
zwei Wochen vorher mitzuteilen. Der Anspruch auf Zahlung des Entgeltes erlischt frühestens zwei 
Wochen nach dieser Mitteilung.  

(7) Nach einer Beschäftigungszeit von 15 Jahren, frühestens jedoch nach Vollendung des 40. 
Lebensjahres, ist eine ordentliche Kündigung ausgeschlossen. Das Dienstverhältnis eines 
Dienstnehmers / einer Dienstnehmerin, dem / der gegenüber die ordentliche Kündigung grundsätzlich 
ausgeschlossen ist, kann aus in seiner / ihrer Person oder in seinem / ihrem Verhalten liegenden 
wichtigen Gründen fristlos gekündigt werden.  

§ 14 
Sonderregelung für unkündbare Dienstnehmer / Dienstnehmerinnen 

(1) Dienstnehmer / Dienstnehmerinnen, die das 40. Lebensjahr und eine 15-jährige Beschäftigungszeit 
vollendet haben, können auch in den folgenden besonderen Fällen gekündigt werden: 

(2) Ist die Weiterbeschäftigung des Dienstnehmers / der Dienstnehmerin nicht mehr möglich, weil die 
Dienststelle oder Einrichtung, in der er / sie bisher tätig war, wesentlich eingeschränkt oder aufgelöst 
wird, so kann der Dienstgeber das Dienstverhältnis kündigen   

a) zum Zwecke der Herabgruppierung um eine Gruppe oder 
b) mit dem Ziel, das Dienstverhältnis aufzuheben, wenn eine zumutbare, im Wesentlichen 

gleichwertige Beschäftigungsmöglichkeit nachgewiesen wird und das Entgelt nicht mehr als 
eine Gruppe unter den Sätzen der bisherigen Gruppe liegt und der Dienstnehmer / die 
Dienstnehmerin diese Weiterbeschäftigungsmöglichkeit ablehnt. 
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(3) Der Dienstgeber kann das Dienstverhältnis ferner mit der Rechtsfolge des Absatzes 2 kündigen, 
wenn der Dienstnehmer / die Dienstnehmerin aus Gründen, die in seiner / ihrer Person liegen, dauernd 
außer Stande ist, diejenigen Arbeitsleistungen zu erfüllen, die Grundlage seiner / ihrer Eingruppierung 
sind. 

§ 15 
Beendigung des Dienstverhältnisses 

(1) Das Dienstverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Ablauf des Monats, in dem 
das gesetzliche Rentenalter erreicht wird. 

(2) Wird der Dienstnehmer / die Dienstnehmerin ausnahmsweise weiterbeschäftigt, so ist ein neuer 
schriftlicher Dienstvertrag abzuschließen. In diesen Dienstvertrag können die Bestimmungen dieser 
Richtlinien ganz oder teilweise abbedungen werden. Das Dienstverhältnis kann jederzeit mit einer Frist 
von vier Wochen zum Monatsschluss gekündigt werden, wenn im Dienstvertrag nichts anderes 
vereinbart ist.  

(3) Wird durch Bescheid eines Rentenversicherungsträgers festgestellt, dass der Dienstnehmer / die 
Dienstnehmerin voll erwerbsgemindert ist, so endet das Dienstverhältnis mit Ablauf des Monats, in dem 
der Bescheid zugestellt wird. Der Dienstnehmer / die Dienstnehmerin hat den Dienstgeber von der 
Zustellung des Rentenbescheids unverzüglich zu unterrichten.

1
 Beginnt die Rente erst später, endet 

das Dienstverhältnis am Tag vor dem Rentenbeginn. Das Dienstverhältnis endet nicht, wenn nach dem 
Bescheid des Rentenversicherungs-trägers eine Rente auf Zeit gewährt wird. In diesem Fall ruht das 
Dienstverhältnis für den Zeitraum, für den eine Rente auf Zeit gewährt wird. 

(4) Das Dienstverhältnis endet bzw. ruht nicht, wenn der Dienstnehmer / die Dienstnehmerin nur 
teilweise erwerbsgemindert ist und nach seinem / ihrem vom Rentenversicherungsträger festgestellten 
Leistungsvermögen auf seinem / ihrem bisherigen oder einen anderen geeigneten freien Arbeitsplatz 
weiterbeschäftigt werden könnte. Der Dienstnehmer / die Dienstnehmerin muss einen Anspruch auf 
Weiterbeschäftigung innerhalb von sechs Wochen nach Zugang des Rentenbescheides schriftlich beim 
Dienstgeber geltend machen. Der Anspruch auf Weiterbeschäftigung kann nur abgelehnt werden, wenn 
die Voraussetzungen von Satz 1 nicht gegeben sind.  

(5) An die Stelle des Rentenbescheides tritt das Gutachten des Vertrauensarztes oder des 
Gesundheitsamtes wenn der Dienstnehmer / die Dienstnehmerin 

a) den Rentenantrag schuldhaft verzögert, 
b) eine Altersrente nach § 236 (langjährig Versicherte) oder § 236a SGB VI (Schwerbehinderte) 

bezieht oder 
c) nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert ist. 

In diesem Fall endet bzw. ruht das Dienstverhältnis mit Ablauf des Monats, in welchem dem 
Dienstnehmer / der Dienstnehmerin das Gutachten bekannt gegeben worden ist. 

(6) Die Beendigung des Dienstverhältnisses eines Dienstnehmers/einer Dienstnehmerin mit 
Schwerbehinderung im Sinne des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) bedarf auch dann der 
vorherigen Zustimmung des Integrationsamtes nach § 92 SGB IX, wenn sie im Falle des Eintritts einer 
teilweisen Erwerbsminderung, der Erwerbsminderung auf Zeit oder der Erwerbsunfähigkeit auf Zeit 
ohne Kündigung erfolgt.

 2
 Liegt bei einem Dienstnehmer / einer Dienstnehmerin, der / die 

schwerbehindert im Sinne des SGB IX ist, zu dem Zeitpunkt, in dem nach Absatz 3 das 
Dienstverhältnis wegen voller Erwerbsminderung endet, die nach § 92 SGB IX erforderliche 
Zustimmung des Integrationsamtes noch nicht vor, endet das Dienstverhältnis mit Ablauf des Tages der 
Zustellung des Zustimmungsbescheides des Integrationsamtes.  

 

                                                      
1
  Inkrafttreten zum 1. Oktober 2008  Beschluss der ARK-Bayern vom 15. September 2008 

2
  Inkrafttreten zum 1. Juli 2011  Beschluss der ARK-Bayern vom 28. Juni 2011 



AVR - Bayern  Seite 14 von 175 

 AVR Bayern  Internetausgabe des VKM-Bayern                                                                  Version vom 21.11.2011 

 

IV ARBEITSZEIT 

§ 16 
Arbeitszeit 

(1) Die regelmäßige Arbeitszeit Vollbeschäftigter beträgt ausschließlich der Pausen durchschnittlich  
40 Stunden wöchentlich. Sie wird in der Regel an 5 Tagen erbracht.

1
 Die monatliche Sollarbeitszeit 

eines Dienstnehmers / einer Dienstnehmerin ergibt sich aus der Multiplikation der durchschnittlichen 
täglichen Arbeitszeit eines Dienstnehmers / einer Dienstnehmerin (Absatz 2 bzw. Absatz 3) mit der 
Anzahl der Wochentage von Montag bis Freitag im jeweiligen Kalendermonat. Die Anzahl der 
Wochentage von Montag bis Freitag in einem Kalendermonat reduziert sich um einen Tag für jeden 
gesetzlichen Feiertag, den Buß- und Bettag sowie jeweils den 24. und den 31. Dezember eines 
Kalenderjahres. Die Woche beginnt am Montag um 0.00 Uhr und endet am Sonntag um 24.00 Uhr. Für 
die Berechnung des Durchschnitts der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit ist ein Zeitraum von 
einem Kalenderjahr zugrunde zu legen.  

Bei Teilzeitbeschäftigten wird die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit entsprechend dem 
prozentualen Verhältnis der mit ihnen vereinbarten Arbeitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit eines 
vollbeschäftigten Dienstnehmers / einer vollbeschäftigten Dienstnehmerin festgelegt (X% von 100%). 
Mit Teilzeitbeschäftigten ist eine Vereinbarung zu treffen, wie ihre durchschnittliche regelmäßige 
wöchentliche Arbeitszeit im Rahmen der betriebsüblichen beziehungsweise dienstplanmäßigen Arbeit 
erfolgt. 

Bei ganztägigen Fortbildungsveranstaltungen wird unabhängig von der Zahl der Fortbildungsstunden 
die dienstplanmäßige bzw. betriebsübliche Arbeitszeit, in Ermangelung derselben ein Fünftel der 
dienstvertraglich vereinbarten wöchentlichen Arbeitszeit, berücksichtigt. 

Anmerkung zu § 16 Absatz 1:   
Die regelmäßige Arbeitszeit von Schulhausmeistern / Schulhausmeisterinnen beträgt 
durchschnittlich 48 Stunden wöchentlich. 

(2) Die durchschnittliche tägliche Arbeitszeit Vollbeschäftigter beträgt ein Fünftel der regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit, soweit nicht durch Dienstvereinbarung eine andere Regelung getroffen 
wurde. Der Tag beginnt um 0.00 Uhr und endet um 24.00 Uhr.

2
  

Für Teilzeitbeschäftigte gilt Absatz 1 Unterabsatz 2 prozentual entsprechend. 

(3)  Aus dringenden betrieblichen / dienstlichen Gründen kann auf der Grundlage einer 
Dienstvereinbarung im Rahmen des § 7 Absatz 1, 2 und des § 12 Arbeitszeitgesetz von den 
Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes abgewichen werden. 

Anmerkung: 
In vollkontinuierlichen Schichtbetrieben kann an Sonn- und Feiertagen die tägliche Arbeitszeit auf 
bis zu 12 Stunden verlängert werden, wenn dadurch zusätzliche freie Schichten an Sonn- und 
Feitagen erreicht werden. 

(4) Für Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen mit Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft gilt  
Anlage 11. 

(5) Soweit die dienstlichen oder betrieblichen Verhältnisse es zulassen, soll an Samstagen nicht 
gearbeitet werden.  
In Einrichtungen, deren Aufgaben Sonntags-, Feiertags-, Schicht- oder Nachtarbeit erfordern, muss 
dienstplanmäßig bzw. betriebsüblich entsprechend gearbeitet werden. Diese Dienste müssen von allen 
Dienstnehmern / Dienstnehmerinnen erbracht werden. Bei Sonntags- und Feiertagsarbeit sollen im 
Monat zwei Sonntage arbeitsfrei sein, es sei denn, es stehen dringende dienstliche oder betriebliche 
Erfordernisse entgegen. Wird dienstplanmäßig oder betriebsüblich an einem Sonntag oder an einem 
Wochenfeiertag gearbeitet, so darf der Dienstnehmer / die Dienstnehmerin an einem der Werktage 
innerhalb der folgenden zwei Wochen nicht zur Arbeitsleistung verpflichtet werden, soweit dienstliche 
oder betriebliche Erfordernisse nicht entgegenstehen (Dieser Satz gilt nicht für Dienstnehmer / 
Dienstnehmerinnen, die an Heimschulen oder Internatsschulen beschäftigt werden). 

(6) Die Arbeitszeit beginnt und endet an der Arbeitsstelle (dies ist insbesondere das Gebäude, in dem 
sich der Arbeitsplatz bzw. der Umkleideraum befindet oder die Wohnung des ersten bzw. letzten zu 

                                                      
1
  Inkrafttreten zum 1. Oktober 2008  Beschluss der ARK-Bayern vom 15. September 2008 

2
  Inkrafttreten zum 1. Oktober 2008  Beschluss der ARK-Bayern vom 15. September 2008 
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betreuenden Klienten). Durch Dienstvereinbarung kann Abweichendes geregelt werden. 

(6a) Die Arbeitszeit der einzelnen Dienstnehmern und Dienstnehmerinnen kann in einem Dienstplan 
festgelegt werden. Dieser ist für den Zeitraum von einem Monat aufzustellen. Der Dienstplan soll 
spätestens am 15. des Vormonats den Dienstnehmern und Dienstnehmerinnen bekannt gegeben 
werden. Abweichungen vom Dienstplan sind nur beim Vorliegen dienstlicher bzw. betrieblicher Gründe 
zulässig. Liegen dienstliche bzw. betriebliche Gründe vor, so kann der Dienstplan vom Dienstgeber im 
Benehmen mit dem betroffenen Dienstnehmer / der betroffenen Dienstnehmerin geändert werden. Die 
betroffenen Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen sind vor der Änderung zu Hören und dann von der 
Änderung unverzüglich zu informieren.

 1
  

Wird ausnahmsweise ein Dienstplan für 4 Wochen aufgestellt, gilt diese Regelung entsprechend, mit 
der Maßgabe, dass der Dienstplan spätestens zwei Wochen vor Dienstplanbeginn den Dienstnehmern 
und Dienstnehmerinnen bekannt gegeben werden soll.

 2
 

(7) Werden außerhalb der dienstplanmäßigen bzw. betriebsüblichen Arbeitszeit Arbeitsstunden 
geleistet, die nicht spätestens am Vortag angeordnet wurden, so gilt auch die für die Zu- und Abfahrt 
zur und von der Arbeitsstelle erforderliche Zeit als Arbeitszeit. Insgesamt ist jedoch mindestens eine 
Arbeitsstunde anzusetzen. Bei mehreren Inanspruchnahmen bis zum nächsten dienstplanmäßigen 
bzw. betriebsüblichen Arbeitsbeginn wird die Stundengarantie nach Satz 2 nur einmal, und zwar für die 
kürzeste Inanspruchnahme angesetzt.  
Arbeitsstunden, die unmittelbar vor oder nach der dienstplanmäßigen bzw. betriebsüblichen Arbeitszeit 
oder während der Rufbereitschaft geleistet werden, gelten nicht als außerplanmäßige Arbeitszeit im 
Sinne des Unterabsatzes 1. 

(8) Schichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regelmäßigen Wechsel des Beginns 
der täglichen Arbeitszeit um mindestens zwei Stunden in Zeitabschnitten von längstens einem Monat 
vorsieht und die innerhalb einer Zeitspanne von mindestens 13 Stunden geleistet wird. Schichtarbeit ist 
auch geteilter Dienst (Arbeit mit Arbeitsunterbrechungen). Damit der geteilte Dienst als Schichtarbeit 
gewertet wird, ist Voraussetzung, dass die Zeitspanne von 13 Stunden erfüllt wird oder die Zeit der 
Arbeitsunterbrechung mindestens 4 Stunden beträgt.

3
 

(9) Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 21.00 Uhr und 6.00 Uhr. 

(10) Bereitschaftsdienst leisten Beschäftigte, die sich auf Anordnung des Dienstgebers außerhalb der 
regelmäßigen Arbeitszeit an einer vom Dienstgeber bestimmten Stelle aufhalten, um im Bedarfsfall die 
Arbeit aufzunehmen. 

(11) Rufbereitschaft leisten Beschäftigte, die sich auf Anordnung des Dienstgebers außerhalb der 
regelmäßigen Arbeitszeit an einer dem Dienstgeber anzuzeigenden Stelle aufhalten, um auf Abruf die 
Arbeit aufzunehmen. Rufbereitschaft wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass Beschäftigte vom  
Dienstgeber mit einem Mobiltelefon oder einem vergleichbaren technischen Hilfsmittel ausgestattet 
sind. 

§ 17 
Nachtarbeitnehmerinnen und Nachtarbeitnehmer 

(1) Dienstnehmer / Dienstnehmerinnen, die in der Zeit von 23 bis 6 Uhr mehr als 2 Stunden arbeiten 
und dies an mindestens 48 Tagen im Kalenderjahr, sind Nachtarbeitnehmer bzw. 
Nachtarbeitnehmerinnen (im Sinne des Arbeitszeitgesetzes).  

(2) Für Nachtarbeitnehmer und Nachtarbeitnehmerinnen mit Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft 
gilt Anlage 11. 

§ 18 
Vollzeitkorridor 

(1) Durch Dienstvereinbarung kann für Dienstnehmer / Dienstnehmerinnen einer Einrichtung oder 
eines wirtschaftlich selbständigen Teils einer Einrichtung eine andere Festlegung der regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit eines vollbeschäftigten Dienstnehmers / einer vollbeschäftigten 
Dienstnehmerin vereinbart werden. Der zulässige Vollzeitzeitkorridor beträgt 38-42 Stunden pro 
Woche. Eine Dienstvereinbarung entsprechend dem verbindlichen Muster in Anlage 6 ist 

                                                      
1
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2
  Inkrafttreten zum 1. April 2011  Beschluss der ARK-Bayern vom 14. Februar 2011 

3
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abzuschliessen. 

(2) Das monatliche Entgelt (§ 33 Absatz 1) ist entsprechend anzupassen. 

§ 19 
Pausen und Ruhezeit 

(1) Die Arbeitszeit ist mindestens durch die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhepausen und Ruhezeiten 
zu unterbrechen (§ 4 und § 5 ArbZG). Die Ruhepausen werden nicht auf die Arbeitszeit angerechnet.  

(2) Durch Dienstvereinbarung können die abweichenden Regelungen des § 7 Absatz 1 Nrn. 2 und 3 
ArbZG ausgeschöpft werden.   
Sofern der einzelne Dienstnehmer / die einzelne Dienstnehmerin während der Pause den Arbeitsplatz 
nicht verlassen kann, sind Kurzpausen zu bezahlen. 

(3) Werden unmittelbar vor Beginn der dienstplanmäßigen bzw. betriebsüblichen täglichen Arbeitszeit 
oder in unmittelbarem Anschluss daran Arbeitsstunden geleistet, sind die dadurch zusätzlich 
notwendigen, gesetzlich vorgeschriebenen Pausen zu bezahlen. 

§ 20 
Arbeitszeitkonten 

(1) Der Dienstgeber richtet für jeden Dienstnehmer / jede Dienstnehmerin ein Jahresarbeitszeitkonto 
ein und führt dieses, soweit nicht für bestimmte Dienstnehmergruppen (Dienstnehmer / 
Dienstnehmerinnen mit Leitungsfunktionen, Dienstnehmer / Dienstnehmerinnen, deren Arbeitszeit 
durch eine Gleitzeitregelung erfasst wird) aus sachlichen Gründen von der Einführung eines 
Jahresarbeitszeitkontos abgesehen wird. 

(2) Abrechnungszeitraum ist in der Regel das Kalenderjahr.  

(3) Zeiten des entschuldigten bezahlten Fernbleibens vom Dienst (z.B. Urlaub, Arbeitsunfähigkeit und 
Dienstbefreiung nach § 27) werden mit der dienstplanmäßigen bzw. betriebsüblichen Arbeitszeit, in 
Ermangelung derselben mit einem Fünftel der dienstvertraglich vereinbarten wöchentlichen Arbeitszeit 
pro Fehltag gutgeschrieben. 

(5) Dem Dienstnehmer / der Dienstnehmerin ist Einsicht in die jeweilige Arbeitszeitdokumentation 
seines / ihres aktuellen Kontostandes zu gewähren. 

(6) Pro Kalendermonat  kann von der monatlichen Sollarbeitszeit um jeweils bis zu 25 Plusstunden (§ 
21 Absatz 1) bzw. bis zu 25 Minusstunden (§ 21 Absatz 6) abgewichen werden. Im Einzelfall kann die 
monatliche Sollarbeitszeit auch um mehr als 25 Minusstunden unterschritten werden, wenn hierüber 
eine Vereinbarung zwischen dem Dienstnehmer / der Dienstnehmerin und dem Dienstgeber getroffen 
wurde. Wird die monatliche Sollarbeitszeit um mehr als 25 Stunden überschritten, so verfallen diese 
über 25 Stunden hinausgehenden Stunden, es sei denn, sie gelten als Überstunden im Sinne des § 21 
Absatz 4 oder über die Anrechnung dieser Plusstunden auf einem Arbeitszeitkonto wurde zuvor eine 
Vereinbarung zwischen dem Dienstnehmer / der Dienstnehmerin und dem Dienstgeber getroffen.
  
Der fortlaufende Jahresarbeitszeitsaldo darf 200 Plusstunden nicht überschreiten und 50 Minusstunden 
nicht unterschreiten. 

(7) Bis zu 200 Plusstunden oder bis zu 50 Minusstunden können auf das nächste Kalenderjahr 
übertragen werden. 

(8) Für einzelne Arbeitsbereiche mit erheblichen Auslastungsschwankungen bzw. Saisonarbeit kann 
die monatliche Sollarbeitszeit innerhalb eines Jahreszeitraumes bzw. Schuljahres gemäß den 
betrieblichen Verhältnissen verteilt werden. Durch Dienstvereinbarung festgelegt werden, dass zum 
Zwecke einer Verstetigung der Bezüge ist es zusätzlich möglich, von den Grenzen der Absätze 6 und 7 
abgewichen werden kann abzuweichen.

1
 

(9) Weist der Jahresarbeitszeitsaldo zum 31. Dezember eines Jahres ein Zeitguthaben von bis zu 200 
Stunden auf, so ist das 100 Stunden übersteigende Zeitguthaben innerhalb der nächsten drei Monate 
möglichst zusammenhängend in Freizeit auszugleichen. Findet ein Zeitausgleich innerhalb dieser Frist 
aus dienstlichen oder betrieblichen Gründen, wegen Arbeitsunfähigkeit oder wegen Schutzfristen nach 
dem Mutterschutzgesetz nicht statt oder kann er aus tatsächlichen Gründen nicht stattfinden, so ist das 
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Zeitguthaben als anteiliges Entgelt auszubezahlen. Zur Ermittlung des auf eine Stunde entfallenden 
Anteils des Entgelts ist die Summe aus dem Entgelt (§ 33 Absatz 1) und den in Monatsbeträgen 
festgelegten Zulagen des Dienstnehmers / der Dienstnehmerin durch das 4,348fache seiner / ihrer 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit zu teilen. 

(10) Dem rechtzeitigen Antrag eines Dienstnehmers / einer Dienstnehmerin auf Zeitausgleich vom 
Jahresarbeitszeitkonto ist zu entsprechen, es sei denn, es stehen dringende dienstliche bzw. 
betriebliche Interessen oder die Interessen anderer Dienstnehmer / Dienstnehmerinnen, die unter 
sozialen Gesichtspunkten Vorrang verdienen, entgegen. Im Rahmen des Direktionsrechts hat der 
Dienstgeber auch die Möglichkeit, Zeitausgleich anzuordnen. 

(11) Während eines Zeitausgleichs verringert sich das Arbeitszeitkonto um die Arbeitsstunden, die der 
Dienstnehmer / die Dienstnehmerin ohne den Zeitausgleich während dieses Zeitraumes dienstplan-
mäßig bzw. betriebsüblich geleistet hätte, in Ermangelung einer solchen Festlegung um ein Fünftel der 
dienstvertraglich vereinbarten wöchentlichen Arbeitszeit pro Ausgleichstag.  
Bei Arbeitsunfähigkeit während eines Zeitausgleiches (Abbau eines Zeitguthabens

1
) mindert sich das 

Jahresarbeitszeitkonto um 1/5 des von dem Dienstnehmer / der Dienstnehmerin während der 
Arbeitsunfähigkeit in Anspruch genommenen Zeitausgleiches. 

(12) Für die Dauer eines Zeitausgleichs werden das Entgelt (§ 33 Absatz 1) und die in Monatsbeträgen 
festgelegten Zulagen weitergezahlt.  

(13) Durch Dienstvereinbarung kann die Möglichkeit zur Errichtung von Langzeitarbeitszeitkonten 
geschaffen werden. In der Dienstvereinbarung sind Regelungen zur Ansammlung und zum Ausgleich 
der Stunden auf dem Langzeitarbeitszeitkonto zu treffen. Die Vorschriften über die Insolvenzsicherung 
sind zu beachten. 

(14) Auf Antrag des Dienstnehmers / der Dienstnehmerin kann der über den nach dem 
Bundesurlaubsgesetz zustehenden Mindesturlaub hinausgehende Resturlaub durch Vereinbarung 
zwischen dem Dienstnehmer / der Dienstnehmerin und dem Dienstgeber dem Langzeitarbeitszeitkonto 
gutgeschrieben werden. 

(15) Die Jahres- und Langzeitarbeitszeitkonten sind bis zur Beendigung des Dienstverhältnisses 
auszugleichen. Ist ein Ausgleich des Arbeitszeitkontos bis zum Ausscheiden nicht möglich, ist das 
Zeitguthaben oder die Zeitschuld mit den letzten Monatsbezügen auszugleichen .  
Am Ende der Arbeitsphase muss bei einem Altersteilzeitarbeitsverhältnis das Jahresarbeitszeitkonto 
sowie ein Langzeitarbeitszeitkonto ausgeglichen sein. Eine Auszahlung eines noch vorhandenen 
Zeitguthabens ist nicht möglich.  
Bei Tod des Dienstnehmers / der Dienstnehmerin wird ein vorhandenes Zeitguthaben an die Erben 
ausbezahlt. 

(16) Durch Dienstvereinbarung kann vereinbart werden, dass prozentual festgelegte und nach den 
Arbeitsvertragsrichtlinien Bayern zu gewährende Zeitzuschläge gemäß der angegebenen Prozentzahl 
in Stunden umgerechnet und einem Arbeitszeitkonto gutgeschrieben werden (Faktorisierung). 

§ 21 
Plusstunden, Überstunden und Minusstunden 

(1) Plusstunden sind die über die jeweilige monatliche Soll-Arbeitszeit eines Dienstnehmers / einer 
Dienstnehmerin hinaus geleisteten Arbeitsstunden.  

(2) Plusstunden sind im Rahmen der betriebsüblichen bzw. dienstplanmäßigen Arbeit von allen 
Dienstnehmern / Dienstnehmerinnen zu leisten. Bei der Anordnung von Plusstunden ist die familiäre 
und gesundheitliche Situation zu berücksichtigen. 

(3) Die Bezahlung der Plusstunden richtet sich nach § 20 Absatz 9. 

(4) Überstunden entstehen, wenn die monatliche Plusstundengrenze von 25 Stunden (§ 20 Absatz 6) 
auf Basis der monatlichen Soll-Arbeitszeit des Dienstnehmers / der Dienstnehmerin überschritten wird, 
sofern diese Arbeitsstunden angeordnet oder genehmigt sind.  
Das Überstundenentgelt ist der auf eine Stunde entfallende Anteil des Entgelts des Dienstnehmers / 
der Dienstnehmerin nach § 20 Absatz 9 zuzüglich des Zeitzuschlages nach § 39. 

(5) Überstunden sind von Dienstnehmern / Dienstnehmerinnen auf Anordnung zu leisten. Überstunden 
sind jedoch auf dringende Fälle zu beschränken und möglichst gleichmäßig auf die Dienstnehmer / 
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Dienstnehmerinnen zu verteilen. Bei der Anordnung von Überstunden ist die familiäre und 
gesundheitliche Situation zu berücksichtigen. Soweit ihre Notwendigkeit voraussehbar ist, sind sie 
spätestens am Vortage anzusagen. 

(6) Minusstunden entstehen, wenn die Anzahl der tatsächlich in einem Kalendermonat geleisteten 
Arbeitsstunden die jeweilige monatliche Sollarbeitszeit eines Dienstnehmers / einer Dienstnehmerin 
§ 16 Abs. 1 Satz 2 und 3 unterschreitet. Sie werden dem Jahresarbeitszeitkonto in Höhe der jeweiligen 
Differenz belastet. 

(7) Die Vorschriften über die Insolvenzsicherung sind zu beachten. 

 

§ 22 
Arbeitszeit bei Dienstreisen 

Bei Dienstreisen gilt nur die Zeit der dienstlichen Inanspruchnahme am auswärtigen Geschäftsort als 
Arbeitszeit. Es wird jedoch für jeden Tag einschließlich der Reisetage mindestens die dienstplanmäßige 
bzw. betriebsübliche Arbeitszeit gutgeschrieben, in Ermangelung derselben ein Fünftel der 
dienstvertraglich vereinbarten wöchentlichen Arbeitszeit. Übersteigt die Dauer der eintägigen 
Dienstreise die in Satz zwei genannte Arbeitszeit um mehr als zwei Stunden, wird der Arbeitszeit eine 
Stunde hinzugerechnet. 

§ 23 
Sonderregelungen für Dienstnehmer / Dienstnehmerinnen, die nicht 

unter das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) fallen 

Über die Regelung der Arbeitszeit für Dienstnehmer / Dienstnehmerinnen, die in häuslicher 
Gemeinschaft mit den ihnen anvertrauten Personen zusammenleben und sie eigenverantwortlich 
erziehen, pflegen oder betreuen, sind Dienstvereinbarungen abzuschließen. 

§ 24 
Arbeitszeit bei Freizeitmaßnahmen 

Zur Regelung der Arbeitszeit, der Reisekosten und des Freizeitausgleiches bzw. des Entgeltes bei 
Freizeitmaßnahmen kann durch Dienstvereinbarung von den §§ 16 bis 23, 29, 39, 42 und der  
Anlage 11 (Rufbereitschaft / Bereitschaftsdienst) abgewichen werden. Freizeitmaßnahmen sind 
Maßnahmen, die für eine bestimmte Zielgruppe planmäßig für einen bestimmten Zeitraum außerhalb 
der Einrichtung durchgeführt werden. 

§ 25 
Kurzarbeit 

(1) Bei einem vorübergehenden unvermeidbaren Arbeitsausfall aus wirtschaftlichen Gründen, 
einschließlich darauf beruhender Veränderungen der Strukturen in der Einrichtung oder aufgrund eines 
unabwendbaren Ereignisses, kann der Dienstgeber nach Abschluss einer Dienstvereinbarung die 
dienstvertraglich vereinbarte Arbeitszeit für die gesamte Einrichtung oder für Teile davon kürzen, wenn 
mindestens ein Drittel der in der Einrichtung beschäftigten Dienstnehmer / Dienstnehmerinnen von 
einem Entgeltausfall von jeweils mehr als 10% ihres monatlichen Bruttoentgeltes betroffen sind. Die 
Dienstvereinbarung gilt nicht für Auszubildende und diejenigen Dienstnehmer / Dienstnehmerinnen, die 
die persönlichen Voraussetzungen für die Zahlung von Kurzarbeitergeld gem. § 172 Absatz 1 und 2 
SGB III nicht erfüllen. Die Dienstvereinbarung muss unter anderem folgendes regeln: 

a) Persönlicher Geltungsbereich (z. B. betroffener Personenkreis, Umfang der Arbeitszeit-
verkürzung);  

b) Beginn und Dauer der Kurzarbeit; dabei muss zwischen dem Abschluss der Dienstvereinbarung 
und dem Beginn der Kurzarbeit ein Zeitraum von einer Woche liegen;  

c) Lage und Verteilung der Arbeitszeit (Reduzierung der täglichen Arbeitszeit bzw. Ausfall an 
einzelnen Tagen) und die Grundsätze der Dienstplangestaltung. Die Einteilung der einzelnen 
Dienstnehmer / Dienstnehmerinnen zu den jeweiligen Arbeitszeiten ist der Mitarbeitervertretung 
rechtzeitig vor Inkrafttreten mitzuteilen. 

(2) Die Mitarbeitervertretung ist über die beabsichtigte Einführung der Kurzarbeit unverzüglich und 
umfassend zu informieren. Sie ist verpflichtet, ihren Beschluss unverzüglich herbeizuführen und dem 
Dienstgeber mitzuteilen. Die betroffenen Dienstnehmer / Dienstnehmerinnen sind mindestens eine 
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Woche vorher über die geplanten Maßnahmen zu unterrichten. Dies soll in einer 
Mitarbeiterversammlung erfolgen. 

(3) Vor der Einführung von Kurzarbeit sind Zeitguthaben nach § 20 unter Berücksichtigung des § 170 
Absatz 4 Satz 3 SGB III abzubauen.  

(4) Für die Berechnung des Entgelts gemäß § 33 und der Krankenbezüge gemäß § 43 gilt § 33 Absatz 
4. Für die Anwendung sonstiger Bestimmungen bleiben die Kürzung der dienstvertraglich vereinbarten 
Arbeitszeit und die sich daraus ergebende Minderung der Bezüge außer Betracht. Die 
Jahressonderzahlung wird gemäß § 40 aus dem Entgelt ohne Kurzarbeit gewährt. 

(5) Der Dienstgeber oder die Mitarbeitervertretung haben den Arbeitsausfall der zuständigen Agentur 
für Arbeit nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften anzuzeigen und einen Antrag auf 
Kurzarbeitergeld zu stellen. Der Dienstgeber hat der Mitarbeitervertretung die für eine Stellungnahme 
gemäß § 173 Absatz 1 SGB III erforderlichen Informationen zu geben. 

§ 26 
Fernbleiben vom Dienst sowie Anzeige und Nachweispflichten 

(1) Das Fernbleiben vom Dienst bedarf der Zustimmung des Dienstgebers.  

(2) Bei Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit oder Unfall ist der Dienstnehmer / die Dienstnehmerin 
verpflichtet, dem Dienstgeber die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich 
mitzuteilen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Kalendertage, hat der Dienstnehmer / die 
Dienstnehmerin eine ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der Arbeitsunfähigkeit sowie deren 
voraussichtliche Dauer spätestens an dem darauf folgenden Arbeitstag vorzulegen. Der Dienstgeber ist 
berechtigt, in Einzelfällen die Vorlage der ärztlichen Bescheinigung früher zu verlangen. Die 
Verpflichtung zur Vorlage einer Bescheinigung besteht für den Dienstnehmer / die Dienstnehmerin auch 
nach Ablauf der Frist für die Zahlung der Krankenbezüge. Der Dienstnehmer / die Dienstnehmerin trägt 
etwaige Kosten der Bescheinigung. Im Übrigen gilt das Entgeltfortzahlungsgesetz. 

§ 27 
Dienstbefreiung 

(1) Als Fälle nach § 616 BGB, in denen der Dienstnehmer / die Dienstnehmerin unter Fortzahlung des 
Entgeltes (§ 33) und der in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen im nachstehend genannten Ausmaß 
von der Arbeit freigestellt wird, gelten nur die folgenden Anlässe: 

a) Eheschließung 1 Arbeitstag (am Tag der standesamtl. Trauung), 

b) Geburt eines eigenen Kindes 1 Arbeitstag (für den Vater), 

c) Tod des Ehegatten, eines Kindes   
oder Elternteils  2 Arbeitstage, 

d) Schwere Erkrankung 

aa) eines Angehörigen, soweit er in demselben Haushalt lebt,  
 1 Arbeitstag im Kalenderjahr, 

bb) eines Kindes, welches das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, wenn im laufenden 
Kalenderjahr  kein Anspruch nach § 45 SGB V besteht oder bestanden hat,  
 bis zu 4 Arbeitstage im Kalenderjahr, 

cc) einer Betreuungsperson, wenn der Dienstnehmer / die Dienstnehmerin deshalb die 
Betreuung ihres / seines Kindes, welches das 8. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder 
wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung dauernd pflegebedürftig ist, 
übernehmen muss, bis zu 4 Arbeitstage im Kalenderjahr. 

Eine Freistellung erfolgt nur soweit eine andere Person zur Pflege oder Betreuung nicht sofort 
zur Verfügung steht und der Arzt in den Fällen der Doppelbuchstaben aa) und bb) die 
Notwendigkeit der Anwesenheit des Dienstnehmers / der Dienstnehmerin bescheinigt. Die 
Freistellung darf insgesamt 5 Arbeitstage im Kalenderjahr nicht überschreiten. 

e) Ärztliche Behandlung des Dienstnehmers / der Dienstnehmerin, wenn diese zwingend während 
der Arbeitszeit erfolgen muss, erforderliche vom Arzt nachgewiesene Abwesenheitszeit 
einschließlich erforderlicher Wegezeiten. 

(2) Der Dienstgeber kann in sonstigen wichtigen Fällen Dienstbefreiung unter Fortzahlung des 
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Entgeltes (§ 33) und der in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen bis zu drei Tagen gewähren.  

(3) Dienstnehmer / Dienstnehmerinnen, die in Verbänden organisiert sind, die nach § 6 Absatz 1 
ARRG Vertreter in die ARK Bayern entsenden, sollen zur Wahrnehmung ihrer Mitgliedschaftsrechte bis 
zu einem Tag pro Jahr Dienstbefreiung erhalten.  
Dienstnehmer / Dienstnehmerinnen, die in Organen der Verbände gemäß Absatz 1 tätig sind, erhalten 
für diese Tätigkeit bis zu 6 Tagen pro Jahr Dienstbefreiung. 

(4) Zur Teilnahme an der Durchführung des kirchengerichtlichen Verfahrens in 1. Instanz als Beistand 
gemäß § 61 Absatz 4 des Mitarbeitervertretungsgesetzes und zur Teilnahme als Beistand am 
Schlichtungsverfahren gemäß § 8 der Verordnung über das Schlichtungsverfahren für kirchliche 
Dienstnehmer / Dienstnehmerinnen werden Dienstnehmer / Dienstnehmerinnen für die Dauer der 
unumgänglich notwendigen Abwesenheit vom Dienst für höchstens drei Verhandlungstage im 
Kalenderjahr freigestellt.  

 

V URLAUB 

§ 28 
Erholungsurlaub 

(1) Der Dienstnehmer / die Dienstnehmerin erhält in jedem Urlaubsjahr Erholungsurlaub unter Zahlung 
des Urlaubsentgeltes. Urlaubsjahr ist das Kalenderjahr. 

(2) Der Erholungsurlaub beträgt bei der 5-Tage Woche bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres 26 
Arbeitstage, danach 30 Arbeitstage. 

(3) Der volle Urlaubsanspruch kann erst nach Ablauf von sechs Monaten, bei Jugendlichen nach 
Ablauf von drei Monaten (Wartezeit) nach der Einstellung geltend gemacht werden. 

(4) Beginnt oder endet das Dienstverhältnis im Laufe des Urlaubsjahres, so beträgt der 
Urlaubsanspruch ein Zwölftel für jeden vollen Beschäftigungsmonat. Der Anspruch auf den 
Mindesturlaub nach dem Bundesurlaubsgesetz beim Ausscheiden nach erfüllter Wartezeit in der 
zweiten Hälfte des Kalenderjahres und der Anspruch auf den Mindesturlaub nach dem 
Jugendarbeitsschutzgesetz bleiben unberührt. 

(5)  Der Urlaub muss im laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen werden. Eine Übertragung 
des Urlaubs auf das nächste Kalenderjahr ist nur statthaft, wenn dringende betriebliche oder in der 
Person des Dienstnehmers / der Dienstnehmerin liegende Gründe dies rechtfertigen. Im Fall der 
Übertragung muss der Urlaub bis zum 30. April des folgenden Urlaubsjahres gewährt und angetreten 
werden.  

Wird die Wartezeit (Absatz 3) erst nach Ablauf des Urlaubsjahres erfüllt, muss der Urlaub spätestens 
bis zum Ende des folgenden Urlaubsjahres genommen sein.  

Urlaub, der nicht innerhalb der genannten Fristen angetreten ist, verfällt. Der Mindesturlaub nach dem 
Bundesurlaubsgesetz und dem Jugendarbeitsschutzgesetz sowie der Anspruch auf Zusatzurlaub für 
schwerbehinderte Menschen nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch ï Rehabilitation und Teilhabe 
behinderter Menschen ï bleiben hiervon unberührt, wenn der Urlaub  aufgrund krankheitsbedingter 
Arbeitsunfähigkeit nicht rechtzeitig eingebracht werden kann.

1
 

(6) Erkrankt der Dienstnehmer / die Dienstnehmerin während des Urlaubs und zeigt er / sie dies 
unverzüglich an, so werden die durch ärztliches Zeugnis nachgewiesenen Krankheitstage, an denen 
der Dienstnehmer / die Dienstnehmerin arbeitsunfähig war, auf den Urlaub nicht angerechnet; § 7 
Absatz 2 BUrlG gilt entsprechend. 

Der Antritt des restlichen Urlaubs wird neu festgesetzt.  

(7) Ist die Arbeitszeit regelmäßig oder dienstplanmäßig im Durchschnitt des Urlaubsjahres auf mehr 
oder weniger als 5 Arbeitstage in der Kalenderwoche verteilt, erhöht oder vermindert sich der Urlaub für 
jeden zusätzlichen Arbeitstag bzw. jeden zusätzlichen arbeitsfreien Tag im Urlaubsjahr um 1/260 des 
Urlaubs. Ist der Dienstnehmer / die Dienstnehmerin nicht das ganze Kalenderjahr gegen Entgelt 
beschäftigt, beträgt der Urlaubsanspruch 1/12 für jeden vollen Beschäftigungsmonat, in dem Entgelt 
bezahlt wird. Der Mindesturlaub nach dem Bundesurlaubsgesetz / Jugendarbeitsschutzgesetz bleibt 
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unberührt.
1
 

(8) Im Übrigen gilt das Bundesurlaubsgesetz. 

§ 29 
Zusatzurlaub für Nachtarbeit 

(1) Der Dienstnehmer / die Dienstnehmerin, der / die Nachtarbeit (§ 16 Absatz 9) leistet, erhält bei 
einer Leistung im Kalenderjahr von 

110 Nachtarbeitsstunden 1 Arbeitstag, 
220 Nachtarbeitsstunden 2 Arbeitstage, 
330 Nachtarbeitsstunden 3 Arbeitstage, 
450 Nachtarbeitsstunden 4 Arbeitstage, 
Zusatzurlaub im Urlaubsjahr.  

Zeiten des nächtlichen Bereitschaftsdienstes werden bei der Ermittlung des Zusatzurlaubes hälftig 
angerechnet

2
. Nicht berücksichtigt werden Zeiten einer Rufbereitschaft einschließlich der Zeiten der 

Heranziehung zur Arbeitsleistung. 

(2) Der Zusatzurlaub bemisst sich nach der bei demselben Dienstgeber im vorangegangenen 
Kalenderjahr erbrachten Arbeitsleistung (zuschlagspflichtige Nachtarbeitsstunden

3
 einschließlich der 

zeiten eines nächtlichen Bereitschaftsdienstes
4
). Der Anspruch auf Zusatzurlaub entsteht mit Beginn 

des auf die Arbeitsleistung folgenden Urlaubsjahres. 

(3)  Im Übrigen finden § 28 mit Ausnahme von Absatz 4 Satz 1
5
 und § 30 entsprechende Anwendung 

6
 

§ 30 
Urlaubsabgeltung 

(1) Kann der Urlaubsanspruch wegen Beendigung des Dienstverhältnisses ganz oder teilweise nicht 
gewährt werden, so ist er abzugelten. Ist dem Dienstnehmer / der Dienstnehmerin wegen eines 
vorsätzlichen schuldhaften Verhaltens außerordentlich gekündigt worden oder hat der Dienstnehmer / 
die Dienstnehmerin das Dienstverhältnis unberechtigterweise gelöst, wird lediglich derjenige 
Urlaubsanspruch abgegolten, welcher dem Dienstnehmer / der Dienstnehmerin nach gesetzlichen 
Vorschriften noch zustehen würde. 

(2) Über den gesetzlichen Urlaubsanspruch hinausgehende Urlaubstage des Vorjahres können auf 
Antrag des Dienstnehmers / der Dienstnehmerin ausbezahlt werden. 

§ 31 
Sonderurlaub und befristete Teilzeitbeschäftigung in besonderen Fällen 

(1) Der Dienstnehmer / die Dienstnehmerin kann Sonderurlaub ohne Entgeltfortzahlung erhalten, 
wenn die betrieblichen Verhältnisse es gestatten. Diese Zeit gilt nicht als Beschäftigungszeit, es sei 
denn, dass der Dienstgeber vor Antritt des Sonderurlaubs ein dienstliches oder betriebliches Interesse 
an der Beurlaubung schriftlich anerkannt hat. 

(2) Ein Dienstnehmer / eine Dienstnehmerin soll auf Antrag für mindestens 6 Monate, jedoch 
höchstens 3 Jahre, unter Fortfall seiner / ihrer Bezüge beurlaubt werden, wenn er / sie  

a) mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder 
b) eine nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftige Angehörige bzw. einen nach ärztlichem 

Gutachten pflegebedürftigen Angehörigen  
tatsächlich betreut oder pflegt und dringende dienstliche bzw. betriebliche Belange nicht 
entgegenstehen. 

(3) Der Antrag soll mindestens drei Monate vor Inanspruchnahme gestellt werden. 

(4) Entgeltliche Beschäftigungen während des Sonderurlaubs bedürfen der schriftlichen Zustimmung 
des Dienstgebers. 

                                                      
1
  Inkrafttreten zum 1. Oktober 2008  Beschluss der ARK-Bayern vom 15. September 2008 

2
 
 
Inkrafttreten zum 01. Januar 2010 Beschluss der ARK Bayern im Dezember 2010 

3
  Inkrafttreten zum 01. Juli 2007 Beschluss der ARK-Bayern vom 28. Mai 2008 

4
  Inkrafttreten zum 01. Januar 2010 Beschluss der ARK Bayern im Dezember 2010 

5
  Inkrafttreten zum 01. Juli 2011 Beschluss der ARK-Bayern vom 28. Juni 2011 

6
  Inkrafttreten zum 01. Juli 2007 Beschluss der ARK-Bayern vom 28. Mai 2008 
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(5) Die Beurlaubung kann vorzeitig nur beendet werden, wenn der Beurlaubungsgrund entfällt oder 
andere wichtige Gründe vorliegen und dienstliche oder betriebliche Verhältnisse dem nicht 
entgegenstehen, insbesondere erst nach Beendigung des Dienstverhältnisses einer für den / die 
Beurlaubten / Beurlaubte eingestellten Ersatzkraft. 

(6) Dem Antrag eines Dienstnehmers / einer Dienstnehmerin anstelle einer Beurlaubung seine / ihre 
regelmäßige Arbeitszeit zu reduzieren, soll entsprochen werden. Absatz 3 findet Anwendung. 
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VI EINGRUPPIERUNG und ENTGELT 

§ 32 
Eingruppierung 

(1) Der Dienstnehmer / die Dienstnehmerin ist nach den Merkmalen der übertragenen Tätigkeiten in 
eine der Entgeltgruppen E1 - E14 gemäß Anlage 2 eingruppiert. Die Tätigkeiten müssen ausdrücklich in 
schriftlicher Form

1
 übertragen sein (z. B. im Rahmen von Aufgaben- oder Stellenbeschreibungen). Der 

Dienstnehmer / die Dienstnehmerin erhält Grundentgelt nach der Entgeltgruppe, in die er / sie 
eingruppiert ist. Der Dienstgeber hat die Entgeltgruppe dem Dienstnehmer / der Dienstnehmerin 
schriftlich mitzuteilen. 

(2) Die Eingruppierung des Dienstnehmers / der Dienstnehmerin erfolgt in die Entgeltgruppe, deren 
Tätigkeitsmerkmale überwiegend auszuüben sind und die der Gesamttätigkeit des Dienstnehmers / der 
Dienstnehmerin das Gepräge gibt. 

(3) Für die Eingruppierung ist nicht die berufliche Ausbildung, sondern allein die Tätigkeit des 
Dienstnehmers / der Dienstnehmerin maßgebend. Entscheidend ist die für die Ausübung der 
beschriebenen Tätigkeit in der Regel erforderliche Qualifikation, nicht die formale Qualifikation des 
Dienstnehmers / der Dienstnehmerin. 

(4) Die Eingruppierung des Dienstnehmers / der Dienstnehmerin richtet sich nach den  Obersätzen der 
Entgeltgruppe, die in den Tätigkeitsbereichen und in den Untersätzen beschrieben werden. Den Sätzen 
sind Richtbeispiele zugeordnet, die häufig anfallende Tätigkeiten in dieser Eingruppierung benennen. 
Die Richtbeispiele sind nicht abschließend. 

(5) Wird dem Dienstnehmer / der Dienstnehmerin durch ausdrückliche Anordnung des Dienstgebers 
nicht nur vorübergehend eine Tätigkeit übertragen, die in ihrer Gesamtheit den Tätigkeitsmerkmalen 
einer höheren als seiner / ihrer bisherigen Entgeltgruppe entspricht, so ist er / sie mit Beginn des 
Kalendermonats, in dem ihm / ihr die höherwertige Tätigkeit übertragen wird, gemäß Absatz 1 Satz 1 in 
den 1. Monat der Basisstufe der höheren Entgeltgruppe einzugruppieren.  

Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen, welche sich in der Sonderstufe befinden, sind mit Beginn des 
Kalendermonats, in dem ihm / ihr die höherwertige Tätigkeit übertragen wird, gemäß Absatz 1 Satz 1 in 
der Sonderstufe der höheren Entgeltgruppe einzugruppieren.   
Auf Antrag der Dienstnehmenden erfolgt die Anwendung von Satz 2 rückwirkend ab 01.07.2007. Der 
Antrag ist innerhalb einer Ausschlussfrist bis spätestens 31.12.2008 zu stellen. Ein eventueller 
Zahlungsanspruch besteht rückwirkend ab 01.07.2007.

2
 

(6) Wird dem Dienstnehmer / der Dienstnehmerin durch ausdrückliche Anordnung des Dienstgebers 
vorübergehend eine höherwertige Tätigkeit übertragen und hat er / sie diese Tätigkeit mindestens zwei 
Monate ausgeübt, ist eine Zulage für die Dauer der Übertragung zu gewähren. Die Zulage bemisst sich 
aus dem Unterschied zwischen dem Grundentgelt der höheren Entgeltgruppe (gemäß Absatz 5) und 
der Entgeltgruppe, in die der  Dienstnehmer / die Dienstnehmerin eingruppiert ist. 

§ 33 
Bestandteile, Berechnung und Auszahlung des Entgelts 

(1) Das Entgelt des Dienstnehmers / der Dienstnehmerin besteht aus dem Grundentgelt gemäß der für 
das jeweilige Kalenderjahr anzuwendenden Tabelle (Anlage 3), einer eventuell gewährten 
aufzehrenden monatlichen Entgeltzulage (Anlage 1 § 5)

3
 sowie gegebenenfalls der Stellvertreterzulage 

und / oder der Besitzstandszulage. 

                                                      
1
 Inkrafttreten zum 1. Oktober 2008  Beschluss der ARK-Bayern vom 15. September 2008 

2
 Inkrafttreten zum 1. Oktober 2008  Beschluss der ARK-Bayern vom 15. September 2008 

3
 Inkrafttreten zum 1. Januar 2009  Beschluss der ARK-Bayern vom 27. April 2009 
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(2) Neben dem Entgelt erhält der Dienstnehmer / die Dienstnehmerin  

eine Jahressonderzahlung  (§ 40) 
 
und gegebenenfalls:  
 
variable Entgeltbestandteile  (§ 34) 
Leistungen aus der Familienkomponente  (§ 37) 
eine Schichtzulage (§ 38) 
Zeitzuschläge (§ 39) 
vermögenswirksame Leistungen  (§ 50) 
 

(3) Bemessungszeitraum für das Grundentgelt (Anlage 3) und die sonstigen Entgeltbestandteile ist der 
Kalendermonat, soweit in den Arbeitsvertragsrichtlinien nicht ausdrücklich etwas Abweichendes 
geregelt ist. Die Zahlung erfolgt für den laufenden Kalendermonat auf ein von dem Dienstnehmer / der 
Dienstnehmerin benanntes Konto innerhalb eines Mitgliedstaats der Europäischen Union, so dass der 
Dienstnehmer / die Dienstnehmerin am letzten Bankarbeitstag des Monats im Inland darüber verfügen 
kann. Nicht in Monatsbeträgen festgelegte Entgeltbestandteile sind am Zahltag des zweiten 
Kalendermonats, der auf ihre Entstehung folgt, fällig. Teilen Beschäftigte ihrem Arbeitgeber die für eine 
kostenfreie bzw. kostengünstigere Überweisung in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
erforderlichen Angaben nicht rechtzeitig mit, so tragen sie die dadurch entstehenden zusätzlichen 
Überweisungskosten. Soweit Dienstgeber die Bezüge am 16. eines jeden Monats für den laufenden 
Monat zahlen, können sie jeweils im Dezember eines Kalenderjahres den Zahltag vom 16. auf den 
letzten Tag des Monats gemäß Satz 2 verschieben.  

(4) Soweit in den Arbeitsvertragsrichtlinien nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist, erhalten 
Teilzeitbeschäftigte das Grundentgelt (Anlage 3) und alle sonstigen Entgeltbestandteile in dem Umfang, 
der dem Anteil ihrer individuell vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit an der regelmäßigen 
Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeitbeschäftigter entspricht. 

(5) Besteht der Anspruch auf das Grundentgelt oder die sonstigen Entgeltbestandteile nicht für alle 
Tage eines Kalendermonats, wird nur der Teil gezahlt, der auf den Anspruchszeitraum entfällt. Besteht 
nur für einen Teil eines Kalendertags Anspruch auf Entgelt, wird für jede geleistete dienstplanmäßige 
oder betriebsübliche Arbeitsstunde der auf eine Stunde entfallende Anteil des Grundentgelts sowie der 
sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile gezahlt. Zur Ermittlung des auf eine 
Stunde entfallenden Anteils sind die in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile durch das 
4,348-fache der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit zu teilen. 

(6) Ergibt sich bei der Berechnung von Beträgen ein Bruchteil eines Cents von mindestens 0,5, ist er 
aufzurunden; ein Bruchteil von weniger als 0,5 ist abzurunden. Zwischenrechnungen werden jeweils auf 
zwei Dezimalstellen durchgeführt. Jeder Entgeltbestandteil ist einzeln zu runden. 

(7) Entfallen die Voraussetzungen für eine Zulage im Laufe eines Kalendermonats, gilt Absatz 5 
entsprechend. 

(8) Die Abtretung von Entgelt ist ausgeschlossen. 

§ 34 
Variable Entgelte 

Variable Entgelte können durch Dienstvereinbarung vereinbart werden. Eine verbindliche 
Musterdienstvereinbarung wird von der Arbeitsrechtlichen Kommission noch erarbeitet. 

§ 35 
Anpassungsklausel 

Falls die Rahmenbedingungen es erforderlich machen, kann die Arbeitsrechtliche Kommission weitere 
betriebliche Öffnungsklauseln schaffen.   
Sollten für bestimmte Sparten oder Regionen differenzierte Arbeitsrechtsregelungen erforderlich sein, 
kann die Arbeitrechtliche Kommission entsprechende Regelungen erarbeiten. 
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§ 36 
Grundentgelt  

(1) Das Grundentgelt der Dienstnehmer / Dienstnehmerinnen bemisst sich gemäß der jeweiligen 
Entgelttabelle der Anlage 3 nach Stufen (Einarbeitungsstufe, Basisstufe und Erfahrungsstufe). 

Für die Gewährung einer sich aufzehrenden monatlichen Entgeltzulage zur Flexibilisierung des Entgelts 
auf betrieblicher Ebene findet § 5 der Anlage 1 Anwendung.

1
 

(2)  Dienstnehmer / Dienstnehmerinnen, denen eine Tätigkeit erstmals übertragen wird, erhalten das 
Entgelt nach der Einarbeitungsstufe ihrer Entgeltgruppe. Die Einarbeitungszeit in der 
Einarbeitungsstufe in der jeweiligen Entgeltgruppe richtet sich nach den in der Entgelttabelle 
angegebenen Monaten. In der Entgeltgruppe 1 entfällt die Einarbeitungsstufe.  

(3) Nach der Einarbeitungszeit erhalten Dienstnehmer / Dienstnehmerinnen das Entgelt ihrer 
Entgeltgruppe nach der Basisstufe. Die Erfahrungszeit in der Basisstufe für die jeweilige Entgeltgruppe 
richtet sich nach den in der Entgelttabelle angegebenen Monaten. In der Erfahrungszeit erwerben die 
Dienstnehmer / Dienstnehmerinnen Organisations- und Berufskenntnisse. 

(4) Nach der Erfahrungszeit in der Basisstufe erhalten die Dienstnehmer / Dienstnehmerinnen 
aufgrund des Zugewinns an Organisations- und Berufskenntnissen das Entgelt ihrer Entgeltgruppe aus 
der Erfahrungsstufe. 

(5) Bei Einstellung in eine der Entgeltgruppen werden die Dienstnehmer / Dienstnehmerinnen der 
Einarbeitungsstufe zugeordnet. Nachgewiesene förderliche Zeiten einer beruflichen Tätigkeit der letzten 
zwei Jahre

2
 vor der Einstellung können angerechnet werden. Bei Unterbrechungen findet Absatz 7 a) ï 

e) entsprechende Anwendung. 

(6) Der Dienstnehmer / die Dienstnehmerin hat die anrechnungsfähigen Zeiten innerhalb einer 
Ausschlussfrist von drei Monaten nach Aufforderung durch den Dienstgeber nachzuweisen. Zeiten, für 
die der Nachweis nicht fristgemäß erbracht wird, werden nicht angerechnet. Kann der Nachweis aus 
einem vom Dienstnehmer / der Dienstnehmerin nicht zu vertretendem Grunde innerhalb der 
Ausschlussfrist nicht erbracht werden, so ist die Frist auf Antrag zu verlängern. 

(7) Die Dienstnehmer / Dienstnehmerinnen erhalten von Beginn des Monats an, in dem die nächste 
Stufe erreicht wird, das Entgelt nach der neuen Stufe. Folgende Unterbrechungszeiten werden bei der 
Stufenermittlung angerechnet: 

a) Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz 
b) Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit nach § 44 bis zu 26 Wochen 
c) Zeiten eines bezahlten Urlaubs 
d) Zeiten eines Sonderurlaubs, bei denen der Dienstgeber vor dem Antritt schriftlich ein  

dienstliches bzw. betriebliches Interesse anerkannt hat 
e) Zeiten einer sonstigen Unterbrechung von weniger als einem Monat im Kalenderjahr. 

Zeiten der Unterbrechung bis zu einer Dauer von jeweils drei Jahren, die nicht von Satz 1 erfasst 
werden, und Elternzeit bis zu jeweils drei Jahren, sind unschädlich, werden aber nicht angerechnet. Bei 
Elternzeit ist eine Unterbrechung von länger als drei Jahren unschädlich, falls für mehrere Kinder 
fortlaufend Elternzeit genommen wird.

3
 Bei einer Unterbrechung von mehr als drei Jahren erfolgt eine 

Zuordnung zu der Stufe, die der vor der Unterbrechung erreichten Stufe vorangeht. Zeiten, in denen 
Dienstnehmer / Dienstnehmerinnen mit einer kürzeren als der regelmäßigen Arbeitszeit eines / einer 
entsprechenden Vollbeschäftigten beschäftigt waren, werden voll angerechnet. 

§ 37 
Familienbudget 

Der Dienstgeber stellt 1,0 Prozent der Dienstnehmerbruttolohnsumme für familienfördernde 
Maßnahmen gemäß gesonderter Arbeitsrechtsregelung (Anlage 14) zur Verfügung. 

                                                      
1
  Inkrafttreten zum 1. Oktober 2008  Beschluss der ARK-Bayern vom 15. September 2008 

2
  Inkrafttreten zum 1. Oktober 2008  Beschluss der ARK-Bayern vom 15. September 2008 

3
  Inkrafttreten zum 1. Oktober 2008  Beschluss der ARK-Bayern vom 15. September 2008 
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§ 38 
Schichtzulage 

(1) Dienstnehmer / Dienstnehmerinnen, die durchschnittlich
1
 mindestens 25% ihrer monatlichen 

Arbeitszeit in wechselnden Schichten bzw. im geteilten Dienst arbeiten, erhalten eine Schichtzulage in 
Hºhe von ú 50,00 monatlich. 

(2) Für Teilzeitbeschäftigte findet § 33 Absatz 4 Anwendung. 

(3) Bei der Gewährung der Schichtzulage werden Zeiten eines Bereitschaftsdienstes und Zeiten einer 
Rufbereitschaft einschließlich der Zeit der Heranziehung zur Arbeitsleistung nicht berücksichtigt.

2
 

§ 39 
Zeitzuschläge 

(1) Der Dienstnehmer / die Dienstnehmerin erhält neben seinem / ihrem Entgelt (§ 33 Absatz 1) 
Zeitzuschläge. Sie betragen je Stunde 

a) für Überstunden in den Entgeltgruppen 
 
  EG 1 ï EG 4 30 v. H. 
  EG 5 ï EG 8 25 v. H. 
  EG 9 20 v. H. 
  EG 10 ï EG 14  15 v. H. 
 
b) für Arbeit an Sonntagen 
 
  EG 1 ï EG 4 30 v. H. 
  EG 5 ï EG 14 25 v. H. 
 
 
c) für Arbeit an 
 
  aa) Wochenfeiertagen sowie am 
        Ostersonntag und am  
        Pfingstsonntag  35 v. H. 
 
  bb) Wochenfeiertagen, die auf  
        einen Sonntag fallen 50 v. H. 
 
d) für Nachtarbeit im Sinne des § 16 Absatz 9 3,50 ú 
 
e) für Arbeit an Samstagen in der Zeit von 13.00 bis 21.00 Uhr 
   0,65 ú 
 

(2) Beim Zusammentreffen mehrerer Zeitzuschläge nach Absatz 1 Satz 2  Buchst. b) bis c) und e) wird 
nur der jeweils höchste Zeitzuschlag gezahlt. 

Für die Zeit des Bereitschaftsdienstes einschließlich der geleisteten Arbeit und für die Zeit der 
Rufbereitschaft werden Zeitzuschläge nicht gezahlt. Für die Zeit der innerhalb der Rufbereitschaft 
tatsächlich geleisteten Arbeit einschließlich einer etwaigen Wegezeit werden gegebenenfalls die 
Zeitzuschläge nach Absatz 1 Satz 2 Buchst. b), c), d) und e) gezahlt. Unterabsatz 1 bleibt unberührt.  

Zeitzuschläge für Nachtarbeit nach Absatz 1d) werden für Bürodienst nicht gezahlt.
3
 Zeitzuschläge 

nach Absatz 1 werden nicht gezahlt für Bürodienst, der sonst üblicherweise nur in den Tagesstunden 
geleistet wird, und für nächtliche Dienstgeschäfte für die, ohne dass eine Unterkunft genommen worden 
ist, Übernachtungsgeld gezahlt wird. Dienstnehmer / Dienstnehmerinnen in Handwerksbetrieben 
erhalten abweichend den Zeitzuschlag für Nachtarbeit in Höhe von 50% des Absatzes 1 d). 

                                                      
1
  Inkrafttreten zum 1. November 2009  Beschluss der ARK-Bayern vom 30. September 2009 

2
  Inkrafttreten zum 1. November 2009  Beschluss der ARK-Bayern vom 30. September 2009 

3
  Inkrafttreten zum  Beschluss der ARK-Bayern vom 15. September 2008 
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(3) Das Stundenentgelt im Sinne des  Absatzes 1 ist für jede Entgeltgruppe in der Anlage 3 festgelegt. 

Überstundenentgelt ist der auf eine Stunde entfallende Anteil des Entgelts des Dienstnehmers / der 
Dienstnehmerin nach § 20 Absatz 9 Satz 3 zuzüglich des Zeitzuschlages nach Absatz 1 Satz 2  
Buchst. a). 

(4) Die Zeitzuschläge können ggf. einschließlich der Stundenentgelte nach Absatz 3 Unterabsatz 1 
durch Nebenabrede zum Dienstvertrag oder durch Dienstvereinbarung pauschaliert werden. 

§ 40 
Jahressonderzahlung 

(1) Dienstnehmer / Dienstnehmerinnen, die seit dem 1. Oktober beschäftigt sind und am  
31. Dezember in einem Dienstverhältnis stehen, haben Anspruch auf eine Jahressonderzahlung. 

(2) Die Jahressonderzahlung beträgt bei Dienstnehmern / Dienstnehmerinnen in allen  Entgeltgruppen  
80 v.H. des dem Dienstnehmer / der Dienstnehmerin in den Kalendermonaten Juli, August, September 
durchschnittlich gezahlten monatlichen Entgelts (§ 33 Absatz 1). Bei Dienstnehmern / 
Dienstnehmerinnen, deren Dienstverhältnis nach dem 30. September begonnen hat, tritt an die Stelle 
des Bemessungszeitraumes der erste volle Kalendermonat des Dienstverhältnisses. In den Fällen, in 
denen im Kalenderjahr der Geburt des Kindes während des Bemessungszeitraumes eine erziehungs- 
und elterngeldunschädliche Teilzeitbeschäftigung ausgeübt wird, bemisst sich die Jahressonderzahlung 
nach dem Beschäftigungsumfang am Tag vor Beginn der Elternzeit. 

(3)  Der Dienstnehmer/Die Dienstnehmerin,  
1. dessen/deren Dienstverhältnis wegen 

a) Erreichens des gesetzlichen Rentenalters, 
b) verminderter Erwerbsfähigkeit oder 
c) Erfüllung der Voraussetzungen des § 9 Absatz 1 ATZO 

1
 

endet oder  
2. der/die wegen Erfüllung der Voraussetzungen zum Bezug der Altersrente nach den §§ 36, 37, 

236, 236a oder 237a SGB VI gekündigt oder in dem genannten Fall
2
 ein Auflösungsvertrag 

geschlossen wurde,  
und der/die daher vor dem 31. Dezember aus dem Dienstverhältnis ausscheidet, erhält abweichend 
von Absatz 1 mindestens eine anteilige Jahressonderzahlung.

 
 

Der Dienstnehmer /die Dienstnehmerin, dessen / deren Dienstverhältnis spätestens mit Ablauf des 31. 
Dezember endet und der / die mindestens von Beginn des Kalenderjahres an ununterbrochen im 
Bereich der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und des Diakonischen Werkes Bayern e.V. in 
einem Dienst- oder Ausbildungsverhältnis bei einem Dienstgeber gestanden hat, erhält die 
Jahressonderzahlung, wenn er / sie im unmittelbaren Anschluss an sein / ihr Dienst- oder 
Ausbildungsverhältnis zu einem anderen Dienstgeber

 
im Bereich der Evangelisch-Lutherischen Kirche 

in Bayern und des Diakonischen Werkes Bayern e.V. übertritt.
3
 

(4) Der Anspruch nach den Absätzen 1 und 2 vermindert sich um 1/12 für jeden Kalendermonat, in 
dem Dienstnehmer / Dienstnehmerinnen keinen Anspruch auf Entgelt oder Fortzahlung des Entgelts 
nach § 44 haben. Die Verminderung unterbleibt für Kalendermonate 

a) für die Dienstnehmer / Dienstnehmerinnen kein Grundentgelt erhalten haben wegen 
aa) Ableistung von Grundwehrdienst oder Zivildienst, wenn sie diesen vor dem 1. Dezember 

beendet und die Beschäftigung unverzüglich wieder aufgenommen haben 
bb) Beschäftigungsverboten nach § 3 Absatz 2 und § 6 Absatz 1 MuSchG 
cc) Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeselterngeldgesetz bis zur Vollendung des 

12. Lebensmonats des Kindes, wenn am Tag vor Antritt der Elternzeit Entgeltanspruch 
oder Anspruch auf Zuschuss zum Mutterschaftsgeld bestanden hat 

 
b) in denen Dienstnehmer / Dienstnehmerinnen ein Krankengeldzuschuss gemäß § 44 Absatz 2 

gezahlt wird oder nur wegen der Höhe des zustehenden Krankengelds ein 
Krankengeldzuschuss nicht gezahlt wird. 

(5) Die Jahressonderzahlung wird mit dem Grundentgelt für November ausgezahlt. 

                                                      
1
 Inkrafttreten zum 1.Januar 2011  Beschluss der ARK-Bayern vom 21. Juni 2010 

2
 Inkrafttreten zum 1.Januar 2011  Beschluss der ARK-Bayern vom 14. Februar 2011 

3
 Inkrafttreten zum 1. Januar 2009  Beschluss der ARK-Bayern vom 16. Dezember 2008 
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§ 41 
Sachleistungen 

(1) Eine Verpflichtung des Dienstnehmers / der Dienstnehmerin an der Verpflegung in der Dienststelle 
ganz oder teilweise teilzunehmen sowie Unterkunft im Bereich der Dienststelle zu nehmen, wenn dies 
im Interesse des Dienstes erforderlich ist, kann im Dienstvertrag vereinbart werden. 

(2) Die dem Dienstnehmer / der Dienstnehmerin unentgeltlich gewährte Verpflegung wird in Höhe der 
amtlichen Sachbezugswerte in der Sozialversicherung auf das Entgelt angerechnet. Bei 
Diätverpflegung können dienstvertraglich höhere Sätze vereinbart werden. 

(3) Eine dem Dienstnehmer / der Dienstnehmerin auf dienstvertraglicher Grundlage gewährte 
Unterkunft wird nach Maßgabe der Anlage 19 auf das Entgelt angerechnet. Abweichende Regelungen 
können durch Dienstvereinbarung oder Nebenabrede zum Dienstvertrag festgelegt werden. 

§ 42 
Reisekosten 

Es gilt das Bundesreisekostengesetz in der jeweils gültigen Fassung. 

§ 43 
Bemessungsgrundlage für die Entgeltfortzahlung 

In den Fällen der Entgeltfortzahlung nach §§ 27, 28, 29 und 44 werden das Entgelt (§ 33 Absatz 1) 
sowie die sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile weitergezahlt. Die nicht in 
Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile werden als Durchschnitt auf Basis der dem 
maßgebenden Ereignis für die Entgeltfortzahlung vorhergehenden letzten drei vollen Kalendermonate 
(Berechnungszeitraum) gezahlt. Ausgenommen hiervon sind das zusätzlich für Überstunden gezahlte 
Entgelt, variable Entgelte (§ 34), die Jahressonderzahlung sowie besondere Zahlungen nach § 50. 

Anmerkung zu den Sätzen 2 und 3: 
1)  Volle Kalendermonate im Sinne der Durchschnittsberechnung nach Satz 2 sind Kalendermonate, 

in denen an allen Kalendertagen das Dienstverhältnis bestanden hat. Hat das Dienstverhältnis 
weniger als drei Kalendermonate bestanden, sind die vollen Kalendermonate, in denen das 
Dienstverhältnis bestanden hat, zugrunde zu legen. Bei Änderungen der individuellen 
Arbeitszeit werden die nach der Arbeitszeitänderung liegenden vollen Kalendermonate 
zugrunde gelegt.  

2) Der Tagesdurchschnitt nach Satz 2 beträgt bei einer durchschnittlichen Verteilung der 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage 1/65 aus der Summe der zu 
berücksichtigenden Entgeltbestandteile, die für den Berechnungszeitraum zugestanden haben. 
Maßgebend ist die Verteilung der Arbeitszeit zu Beginn des Berechnungszeitraums. Bei einer 
abweichenden Verteilung der Arbeitszeit ist der Tagesdurchschnitt entsprechend Satz 1 und 2 
zu ermitteln. Sofern während des Berechnungszeitraums bereits Fortzahlungstatbestände 
vorlagen, bleiben die in diesem Zusammenhang auf Basis der Tagesdurchschnitte gezahlten 
Beträge bei der Ermittlung des Durchschnitts nach Satz 2 unberücksichtigt. 

3) Tritt die Fortzahlung des Entgelts nach einer allgemeinen Entgeltanpassung ein, ist der 
Dienstnehmer / die Dienstnehmerin so zu stellen, als sei die Entgeltanpassung bereits mit 
Beginn des Berechnungszeitraums eingetreten. 

§ 44 
Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit 

(1) Wird der Dienstnehmer / die Dienstnehmerin durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an seiner / 
ihrer Arbeitsleistung verhindert, erhält er / sie bis zur Dauer von sechs Wochen Bezüge in Höhe seines 
/ ihres Urlaubsentgeltes (§ 43). Dieser Anspruch entsteht nach vierwöchiger ununterbrochener Dauer 
des Dienstverhältnisses. Im Übrigen findet das Entgeltfortzahlungsgesetz Anwendung. Als 
unverschuldete Arbeitsunfähigkeit im Sinne von Satz 1 gilt auch die Arbeitsverhinderung in Folge einer 
Maßnahme der medizinischen Vorsorge und Rehabilitation im Sinne von § 9 EFZG.   

(2) Nach Ablauf des Zeitraums gemäß Absatz 1 erhält der Dienstnehmer / die Dienstnehmerin für die 
Zeit, für die ihnen Krankengeld oder entsprechende gesetzliche Leistungen gezahlt werden, einen 
Krankengeldzuschuss in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen den tatsächlichen Bruttokrankengeld 
des Sozialleistungsträgers und dem Nettoentgelt. Nettoentgelt ist das um die gesetzlichen Abzüge 
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verminderte Entgelt im Sinne des § 43. Bei freiwillig Krankenversicherten ist dabei deren 
Gesamtkranken- und Pflegeversicherungsbeitrag abzüglich des Arbeitgeberzuschusses zu 
berücksichtigen. Für Dienstnehmer / Dienstnehmerinnen, die wegen Übersteigens der 
Jahresarbeitsentgeltgrenze nicht der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung 
unterliegen, ist bei der Berechnung des Krankengeldzuschusses der Krankengeldhöchstsatz, der bei 
Pflichtversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung zustünde, zugrunde zu legen.  

(3) Der Krankengeldzuschuss wird bei einer Beschäftigungszeit (§ 6) von mehr als einem Jahr 
längstens bis zum Ende der 13. Woche und von mehr als drei Jahren längstens bis zum Ende der 26. 
Woche seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit gezahlt. Maßgeblich für die 
Berechnung der Fristen nach Satz 1 ist die Beschäftigungszeit, die im Laufe der krankheitsbedingten 
Arbeitsunfähigkeit vollendet wird. Innerhalb eines Kalenderjahres kann das Entgelt im Krankheitsfall 
nach Absatz 1 und 2 insgesamt längstens bis zum Ende der in Satz 1 genannten Fristen bezogen 
werden; bei jeder neuen Arbeitsunfähigkeit besteht jedoch mindestens der sich aus Absatz 1 
ergebende Anspruch.

 1
 

(4) Entgelt im Krankheitsfall wird nicht über das Ende des Dienstverhältnisses hinaus gezahlt;  
§ 8 EFZG bleibt unberührt. Krankengeldzuschuss wird zudem nicht über den Zeitpunkt hinaus gezahlt, 
von dem an der Dienstnehmer / die Dienstnehmerin eine Rente oder eine vergleichbare Leistung auf 
Grund eigener Versicherung aus der gesetzlichen Rentenversicherung, aus einer zusätzlichen Alters- 
und Hinterbliebenenversorgung oder aus einer sonstigen Versorgungseinrichtung erhält, die nicht allein 
aus Mitteln der Dienstnehmer / Dienstnehmerinnen finanziert ist. Überzahlter Krankengeldzuschuss und 
sonstige Überzahlungen gelten als Vorschuss auf die in demselben Zeitraum zustehenden Leistungen 
nach Satz 2; die Ansprüche der Dienstnehmer / Dienstnehmerin gehen insoweit auf den Dienstgeber 
über. Der Dienstgeber kann von der Rückforderung des Teils des überzahlten Betrags, der nicht durch 
die für den Zeitraum der Überzahlung zustehenden Entgelte im Sinne des Satzes 2 ausgeglichen 
worden ist, absehen, es sei denn, der Dienstnehmer / die Dienstnehmerin hat dem Dienstgeber die 
Zustellung des Rentenbescheides schuldhaft verspätet mitgeteilt.  

§ 45 
Forderungsübergang bei Dritthaftung 

(1) Kann der Dienstnehmer / die Dienstnehmerin aufgrund gesetzlicher Vorschriften von einem Dritten 
Schadensersatz wegen des Verdienstausfalls beanspruchen, der ihm / ihr durch die Arbeitsunfähigkeit 
entstanden ist, geht dieser Anspruch insoweit auf den Dienstgeber über, als dieser dem Dienstnehmer / 
der Dienstnehmerin Krankenbezüge und sonstige Bezüge gezahlt und darauf entfallende 
Arbeitgeberanteile zur Gesamtsozialversicherung sowie Beiträgen (einschließlich der Pauschalsteuer) 
zu Einrichtungen der zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung abgeführt hat. 

(2) Der Dienstnehmer / die Dienstnehmerin hat dem Dienstgeber unverzüglich die zur 
Geltendmachung des Schadensersatzanspruchs erforderlichen Angaben zu machen.  

(3) Der Forderungsübergang nach Absatz 1 kann nicht zum Nachteil des Dienstnehmers / der 
Dienstnehmerin geltend gemacht werden.  

(4) Der Dienstgeber ist berechtigt, die Zahlung der Krankenbezüge und sonstiger Bezüge zu 
verweigern, soweit der Dienstnehmer / die Dienstnehmerin den Übergang eines 
Schadensersatzanspruchs gegen einen Dritten auf den Dienstgeber verhindert, es sei denn, dass der 
Dienstnehmer / die Dienstnehmerin die Verletzung dieser ihm / ihr obliegenden Verpflichtungen nicht zu 
vertreten hat.  

                                                      
1
  Inkrafttreten zum 01. Januar 2012 Beschluss der ARK-Bayern vom 28. Juni 2011 



AVR - Bayern  Seite 30 von 175 

 AVR Bayern  Internetausgabe des VKM-Bayern                                                                  Version vom 21.11.2011 

 

VII SONDERLEISTUNGEN 

§ 46 
Treueleistungen 

(1) Der Dienstnehmer / die Dienstnehmerin hat nach langen Beschäftigungszeiten Anspruch auf eine 
Treueleistung. Bei einer Verteilung der regelmäßigen Arbeitszeit auf 5 Arbeitstage in der 
Kalenderwoche (5-Tage-Woche), erhält er / sie als Treueleistung mit Vollendung einer 
Beschäftigungszeit. 

von 10 Jahren 3 Tage 
von 20 Jahren 7 Tage 
von 30 Jahren 12 Tage 
von 40 Jahren 18 Tage 

einmalig im Jubiläumsjahr als zusätzlichen Erholungsurlaub. Können diese Tage nicht bis zum 30.4. 
des Folgejahres eingebracht werden, sind diese abzugelten. Im Übrigen findet § 28 entsprechend 
Anwendung. 

(2) Auf Antrag des Dienstnehmers / der Dienstnehmerin und in der Freistellungsphase der 
Altersteilzeit ist der zusätzliche Erholungsurlaub nach § 30 abzugelten. Der Antrag ist bis zum Ablauf 
des auf die Vollendung der Beschäftigungszeit folgenden Monats zulässig. 

(3) In den Fällen, in denen während der Elternzeit eine erziehungs- und elterngeldunschädliche 
Teilzeitbeschäftigung ausgeübt wird, bemisst sich die Anzahl der zusätzlichen Erholungsurlaubstage 
nach dem Beschäftigungsumfang am Tag vor Beginn der Elternzeit.

1
 

§ 47 
Beihilfen 

(1) Für die Gewährung von Beihilfen sind die für Arbeitnehmer des Freistaates Bayern geltenden 
Bestimmungen anzuwenden, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist. Aufwendungen im 
Sinne der §§ 31 - 38, 39 Satz 3 der Beihilfeverordnung des Freistaates Bayern (BayBhV) sowie 
Aufwendungen für einen Schwangerschaftsabbruch bei sozialer Indikation sind nicht beihilfefähig. Für 
die Gewährung von Unterstützungen finden die beim Dienstgeber geltenden Regelungen Anwendung. 

(2) Unabhängig vom Beschäftigungsumfang werden die jeweiligen Beihilfeleistungen im vollem 
Umfang erbracht. 

(3) Die Berücksichtigungsfähigkeit als Angehöriger / Angehörige bei einem / einer Beihilfeberechtigten, 
der / die nach anderen als kirchlichen Vorschriften Beihilfe erhält, schließt die 
Berücksichtigungsfähigkeit nach kirchlichen Vorschriften aus. Familienangehörige von 
pflichtversicherten Dienstnehmern / Dienstnehmerinnen haben dem Grunde nach keinen höheren 
Beihilfeanspruch als der Dienstnehmer / die Dienstnehmerin selbst.  

(4) Privat krankenversicherte Dienstnehmer / Dienstnehmerinnen haben Anspruch auf Beihilfe wie 
Arbeitnehmer des Freistaates Bayern, die den Beitragszuschuss des Arbeitgebers nach § 257 SGB V 
erhalten. Dies gilt nicht für Dienstnehmer / Dienstnehmerinnen, die bereits vor dem 1. April 2003 den 
Beitragszuschuss des Dienstgebers nach § 257 SGB V nicht in Anspruch genommen haben. 

(5) Die Berücksichtigungsfähigkeit eines / einer privat krankenversicherten geringfügig beschäftigten 
Dienstnehmers / Dienstnehmerin als Angehöriger / Angehörige eines / einer Beihilfeberechtigten, der / 
die einen Beihilfeanspruch nach beamtenrechtlichen Grundsätzen hat, schließt die eigene 
Beihilfeberechtigung des / der geringfügig beschäftigten Dienstnehmers / Dienstnehmerin aus. 

(6) Der Anspruch des Dienstnehmers / der Dienstnehmerin auf Beihilfe erlischt für die Dauer der 
Inanspruchnahme einer Elternzeit. Dies gilt nicht, wenn eine erziehungsgeldunschädliche 
Teilzeitbeschäftigung im Bereich der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (Artikel 2 der 
Kirchenverfassung) ausgeübt wird. Angehörige eines Dienstnehmers / einer Dienstnehmerin, die vor 
Beginn ihrer Elternzeit oder ihres Sonderurlaubs aus familienpolitischen Gründen Anspruch auf Beihilfe 
nach beamtenrechtlichen Grundsätzen haben, werden während ihrer Beurlaubung nicht 
berücksichtungsfähige Angehörige. 

                                                      
1
  Inkrafttreten zum 01. Juli 2007 Beschluss der ARK-Bayern vom 28. Mai 2008 
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(7) Dienstnehmer / Dienstnehmerinnen, die als Studierende nach § 6 Absatz 1 Nr. 3 SGB V versichert 
sind, haben keinen Anspruch auf Beihilfe und Unterstützungen. 

(8) Beim Zusammentreffen mehrerer Beihilfeberechtigungen bzw. vom Beschäftigungsumfang 
abhängiger Ansprüche auf Leistungen entsprechend den Beihilfevorschriften schließt der 
Beihilfeanspruch aus dem Dienstverhältnis mit der höchsten Arbeitszeit jeden anderen Beihilfeanspruch 
aus. Eine Beihilfeberechtigung ist gegeben, wenn ein Anspruch auf Beihilfe aufgrund 
beamtenrechtlicher Vorschriften, kirchlicher Vorschriften oder privatrechtlicher Rechtsbeziehungen 
nach einer den Beihilfevorschriften des Bundes / Landes vergleichbaren Regelung besteht. Bei gleicher 
Arbeitszeit schließt der Beihilfeanspruch aus dem ältesten Dienstverhältnis jeden anderen 
Beihilfeanspruch aus. 

(9) Dienstnehmer / Dienstnehmerinnen, die nach Erreichen der Altersgrenze des § 15 Absatz 1 weiter 
beschäftigt werden, erhalten aus dieser Beschäftigung keine Beihilfeleistungen. 

§ 48 
Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung 

(1) Der Dienstgeber ist verpflichtet, eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung des 
Dienstnehmers / der Dienstnehmerin bei einer kirchlichen Zusatzversorgungseinrichtung (KZVK 
Darmstadt) sicherzustellen. Es finden die jeweiligen Regelungen der Satzung der 
Zusatzversorgungseinrichtung Anwendung. Erfüllt der Dienstgeber die Voraussetzungen für den 
Abschluss einer Beteiligungsvereinbarung mit einer Zusatzversorgungseinrichtung nach Satz 1 nicht 
und hat er / sie dieses nicht zu vertreten, so hat er / sie eine andere angemessene zusätzliche Alters- 
und Hinterbliebenensicherung (z. B. Betriebsrente, Direktversicherung) sicherzustellen. 

(2) Besteht grundsätzlich für Dienstnehmer / Dienstnehmerinnen einer Einrichtung 
Versicherungspflicht in einer bestimmten Zusatzversorgungskasse und ist ein Dienstnehmer / eine 
Dienstnehmerin von der Versicherungspflicht bei dieser Zusatzversorgungskasse befreit, so kann ihm / 
ihr auf seinen / ihren Antrag ein Zuschuss zu den Beiträgen einer anderen berufsständischen 
Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung gewährt werden. Dieser Zuschuss darf den Betrag nicht 
übersteigen, den der Dienstgeber an die Zusatzversorgungskasse abzuführen hätte, wenn der 
Dienstnehmer / die Dienstnehmerin nicht von der Zusatzversicherungspflicht befreit worden wäre.  

§ 49 
Entgeltumwandlung 

(1) Der Dienstnehmer / die Dienstnehmerin, der / die in der gesetzlichen Rentenversicherung 
pflichtversichert ist, kann gemäß § 1a des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen 
Altersversorgung (BetrAVG) vom 19. Dezember 1974 in der jeweils geltenden Fassung von dem 
Dienstgeber verlangen, dass von seinen / ihren künftigen Entgeltansprüchen bis zu 4 v. H. der 
jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze in der Deutschen Rentenversicherung für seine / ihre 
betriebliche Altersversorgung verwendet werden. Die betriebliche Altersversorgung durch 
Entgeltumwandlung kann durchgeführt werden 

a) bei der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse Darmstadt (KZVK) und 
b) im Rahmen einer Direktversicherung bei der Familienfürsorge Lebensversicherung AG 

(Bruderhilfe Pax-Familienfürsorge). 

In Dienststellen mit mehr als 1.000 Dienstnehmern / Dienstnehmerinnen können durch eine 
entsprechende Dienstvereinbarung zwischen zuständiger Mitarbeitervertretung und Dienststellenleitung 
auch weitere Versicherungsunternehmen bestimmt werden. Die Einzelheiten bestimmen sich im Falle 
des Buchstaben a) nach der KZVK-Satzung in der jeweils geltenden Fassung, im Falle des Buchstaben 
b) nach den vertraglich festgelegten Bestimmungen. 



AVR - Bayern  Seite 32 von 175 

 AVR Bayern  Internetausgabe des VKM-Bayern                                                                  Version vom 21.11.2011 

(2) Wird im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung die Pauschalversteuerung nach § 40b (in der 
Fassung bis zum 31.12.2004) des Einkommensteuergesetzes in Anspruch genommen, hat der 
Dienstnehmer / die Dienstnehmerin die pauschale Lohn- und Kirchensteuer sowie den 
Solidaritätszuschlag zu tragen. Im Rahmen der Entgeltumwandlung besteht Sozialabgabenfreiheit bis 
zum 31.12.2008 sowohl für steuerfrei geleistete Beiträge an die KZVK als auch für Beiträge, die gemäß 
§ 40b des Einkommensteuergesetzes pauschal versteuert und aus Sonderzahlungen geleistet werden. 
Ab 01.01.2009 besteht für Beiträge in die betriebliche Altersversorgung aufgrund Entgeltumwandlung 
grundsätzlich Sozialversicherungspflicht.

1
 

(3) Der Dienstnehmer / die Dienstnehmerin hat Art und Umfang der Entgeltumwandlung spätestens 
vier Wochen vor dem Ersten des Monats, in dem die entsprechende Vereinbarung in Kraft treten soll, 
schriftlich gegenüber dem Dienstgeber geltend zu machen. Der Dienstnehmer / die Dienstnehmerin ist 
für die Dauer des laufenden Kalenderjahres an die getroffene Vereinbarung gebunden. Die 
Entgeltumwandlung soll auf schriftlichen Antrag des Dienstnehmers / der Dienstnehmerin beim 
Vorliegen wichtiger Gründe geändert werden (z.B. wenn sich die persönlichen Lebens- und 
Einkommensverhältnisse verändern). Der Dienstgeber hat die zuständige Gehaltsabrechnungsstelle 
umgehend, spätestens jedoch bis zum 20. des Vormonats, von der Entgeltumwandlung bzw. von ihrer 
Änderung in Kenntnis zu setzen. 

§ 50 
Vermögenswirksame Leistungen 

(1) Nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung erhalten 
vollzeitbeschäftigte Dienstnehmer / Dienstnehmerinnen 6,65 Euro je Monat. Der Anspruch auf 
vermögenswirksame Leistungen entsteht frühestens für den Kalendermonat, in dem der Dienstnehmer / 
die Dienstnehmerin dem Dienstgeber die erforderlichen Angaben mitteilt, sowie für die beiden 
vorangegangenen Monate desselben Kalenderjahres. 

(2) Nicht vollzeitbeschäftigte Dienstnehmer / Dienstnehmerinnen erhalten von den 
vermögenswirksamen Leistungen nach Absatz 1 den Teil, der dem Maß der mit ihnen vereinbarten 
durchschnittlichen Arbeitszeit entspricht.  

(3) Die vermögenswirksamen Leistungen werden nur für Monate gewährt, für die dem Dienstnehmer / 
der Dienstnehmerin Entgelt oder Fortzahlung des Entgelts nach § 44 AVR-Bayern

2
 zusteht. 

(4) Die vermögenswirksamen Leistungen sind nicht zusatzversorgungspflichtig. 

(5) Ein Betrag in Höhe des Anspruchs auf Vermögenswirksame Leistungen nach Absatz 1 kann auf 
Verlangen des Dienstnehmers bzw. der Dienstnehmerin auch für die betriebliche Altersversorgung 
durch Entgeltumwandlung (§ 49) verwendet werden, wenn der umgewandelte Betrag mindestens 20 
Euro monatlich beträgt. Damit erlischt der Anspruch nach Absatz 1. 

3
 

§ 51 
Sterbegeld 

Beim Tod von Dienstnehmern / Dienstnehmerinnen, deren Dienstverhältnis nicht geruht hat, wird der 
Ehegattin / dem Ehegatten oder der Lebenspartnerin / dem Lebenspartner im Sinne des 
Lebenspartnerschaftsgesetzes oder den Kindern ein Sterbegeld gewährt. Als Sterbegeld wird für die 
restlichen Tage des Sterbemonats und ï in einer Summe ï für zwei weitere Monate das 
Tabellenentgelt des / der Verstorbenen gezahlt. Die Zahlung des Sterbegeldes an einen der 
Berechtigten bringt den Anspruch der Übrigen gegenüber dem Dienstgeber zum Erlöschen; die 
Zahlung auf das Gehaltskonto des / der Verstorbenen hat befreiende Wirkung. Wer den Tod des 
Dienstnehmers / der Dienstnehmerin vorsätzlich herbeigeführt hat, hat keinen Anspruch auf Sterbegeld. 

                                                      
1
  Inkrafttreten zum 1. Oktober 2008  Beschluss der ARK-Bayern vom 15. September 2008 

2
  Inkrafttreten zum 1. Oktober 2008  Beschluss der ARK-Bayern vom 15. September 2008 

3
  Inkrafttreten zum 1. November 2011  Beschluss der ARK-Bayern vom 25. Oktober 2011 



AVR - Bayern  Seite 33 von 175 

 AVR Bayern  Internetausgabe des VKM-Bayern                                                                  Version vom 21.11.2011 

 

VIII BESONDERE BESTIMMUNGEN 

§ 52 
Schutzkleidung 

Soweit das Tragen von Schutzkleidung gesetzlich vorgeschrieben oder vom Dienstgeber angeordnet 
ist, wird sie unentgeltlich geliefert und bleibt Eigentum der Dienststelle. Als Schutzkleidung sind die 
Kleidungsstücke anzusehen, die bei bestimmten Tätigkeiten an bestimmten Arbeitsplätzen anstelle 
oder über der sonstigen Kleidung zum Schutze gegen Witterungsunbilden und anderen 
gesundheitlichen Gefahren oder außergewöhnliche Beschmutzung getragen werden müssen. Die 
Schutzkleidung muss geeignet und ausreichend sein.  

§ 53 
Dienstkleidung 

Die Voraussetzung für das Tragen von Dienstkleidung und die Beteiligung des Dienstnehmers / der 
Dienstnehmerin an den Kosten richten sich nach den bei dem Dienstgeber jeweils geltenden 
Bestimmungen. Als Dienstkleidung gelten Kleidungsstücke, die zur besonderen Kenntlichmachung im 
dienstlichen Interesse anstelle anderer Kleidung während der Arbeit getragen werden müssen.  

IX SCHLUSSBESTIMMUNG 

§ 54 
Ausschlussfristen 

(1) Ansprüche aus dem Dienstverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von 
zwölf Monaten nach Fälligkeit von dem Dienstnehmer / der Dienstnehmerin oder vom Dienstgeber 
schriftlich geltend gemacht werden. 

(2) Für den gleichen Tatbestand reicht die einmalige Geltendmachung der Ansprüche aus, um die 
Ausschlussfrist auch für später fällig werdende Ansprüche unwirksam zu machen. 

X In-Kraft-Treten 

§ 55 
In-Kraft-Treten 

(1)  Diese Arbeitsrechtsregelung tritt mit Wirkung vom 01.07.2007 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten die Arbeitsrechtsregelungen der Arbeitsvertragsrichtlinien des Diakonischen 
Werkes der EKD sowie die dazu ergangenen Sonderregelungen Bayern (Abschnitte I und II der 
Sonderregelungen Bayern) zum 01.07.2007 außer Kraft.  

(3) Ebenfalls treten die ergänzenden Arbeitsrechtsregelungen des Abschnitts III der Sonderregelungen 
Bayern zum 01.07.2007 außer Kraft.  
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Anlagen 
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Anlage 1 
Neufassung der AVR-Bayern  

§ 1 
Anwendung AVR-Bayern 

(1) Die AVR-Bayern gilt für alle Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen im Bereich des 
Diakonischen Werkes Bayern, wenn im jeweiligen Dienstvertrag, Praktikantenvertrag, 
Ausbildungsvertrag bestimmt wurde, dass die Arbeitsvertragsrichtlinien des Diakonischen Werkes 
der evangelischen Kirche in Deutschland (AVR) ï Bund (B / L) Fassung ï in der jeweils gültigen 
Fassung sowie die Beschlüsse der nach dem Kirchengesetz über das Verfahren zur Regelung der 
Dienstverhältnisse der Dienstnehmer im Dienst der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und 
ihres Diakonischen Werkes (ARRG) in der Fassung vom 30.03.1977 gebildeten Arbeitsrechtlichen 
Kommission zu Regelungen, die den Abschluss und Inhalt von Arbeitsverträgen betreffen und die 
Entscheidungen des nach dem ARRG gebildeten Schlichtungsausschusses Anwendung findet 
(Sonderregelung Bayern). 

(2) Auf diese Dienstverhältnisse finden ab dem 01.07.2007 die Bestimmungen der AVR Bayern in 
der jeweils geltenden Fassung entsprechende Anwendung. 

§ 2 
Überleitung 

Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen, die am 30. Juni 2007 in einem Dienstverhältnis stehen, das 
am 01. Juli 2007 fortbesteht, werden auf Grundlage ihrer bisherigen Eingruppierung gemäß der 
Überleitungstabelle Anlage 4 zum 01.07.2007 in die Entgeltgruppen nach § 32 AVR-Bayern 
übergeleitet. 

§ 3 
Übergangsregelung 

(1) Das zu zahlende Grundentgelt bemisst sich im Übergangszeitraum vom 01.07.2007 bis 
31.12.2015 unabhängig von den allgemeinen Entgelterhöhungen nach den jeweiligen Tabellen der 
Anlage 3 a - i. Die Tabellenwerte beinhalten eine jährliche Steigerung ab 01.01.2008 um 1,25 % 
(100 % der Berechnungen entsprechen der Basisstufe im Jahr 2015). In den Entgeltgruppen 1 - 3 
wird von dieser Systematik zugunsten der Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen abgewichen 

(2) Die nach § 36 Abs. 1 AVR-Bayern zu gewährenden Stufenaufstiege (Einarbeitungsstufe, 
Basisstufe, Erfahrungsstufe) bleiben unberührt. 

(3) Die vierte Stufe (Sonderstufe) erhalten Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen, deren bisherige 
Vergütung (§ 4 Absatz 1 Satz 2) ohne die eventuell gewährte Kinderzulage höher ist als der Betrag 
der dritten Entgeltstufe (Erfahrungsstufe), welcher am Ende des Übergangszeitraumes erreicht wird 
(Anlage 3i, gemäß Beschluss der Arbeitsrechtlichen Kommission vom 24.11.06). 

(4) Die Stufenzuordnung der Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen erfolgt auf Grundlage der 
bisher zurückgelegten Beschäftigungszeit (§ 6 AVR-Bayern) in der am 30.06.2007 ausgeübten 
Tätigkeit.  

Wurde dem Dienstnehmer / der Dienstnehmerin im Zeitraum 01.07.2005 bis 30.06.2007 durch 
ausdrückliche Anordnung des Dienstgebers nicht nur vorübergehend eine Tätigkeit übertragen, die 
in ihrer Gesamtheit den Tätigkeitsmerkmalen einer höheren als seiner / ihrer bisherigen 
Entgeltgruppe entspricht, so wird er / sie ab 01.07.2007 in den 1. Monat der Basisstufe eingruppiert.  

(5) Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen, die zum 01.07.2007 ihre Beschäftigungszeit von 20 
Jahren schon erreicht haben, aber noch nicht eine Beschäftigungszeit von 25 Jahren vollendet 
hatten, erhalten mit Vollendung einer beschäftigungszeit von 25 Jahren die Treueleistung gemäß  
§ 46 AVR-Bayern, welche mit Vollendung einer Beschäftigungszeit von 20 Jahren gewährt wird.

1
 

                                                      
1
  Inkrafttreten zum 01. Juli 2007 Beschluss der ARK-Bayern vom 28. Mai 2008 
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§ 4 
Besitzstandszulage 

(1) Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen, die aufgrund der vorgenommenen Überleitung nach § 2 
und § 3 mit einem geringeren Grundentgelt vergütet werden, erhalten zur Sicherung ihres sozialen 
Besitzstands eine Besitzstandszulage in Höhe der Differenz zwischen der bisherigen Vergütung am 
30.6.2007 und dem Grundentgelt gemäß der neuen Entgeltgruppe. Die bisherige Vergütung setzt 
sich aus der bisherigen Grundvergütung, dem Ortszuschlag, der allgemeinen Zulage sowie den 
anderen in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen (außer Schicht-, Wechselschicht- und 
Ballungsraumzulage), persönlichen Zulagen (z.B. bisherige Besitzstandszulagen) und 
gegebenenfalls dem Kinderzuschlag gemäß § 19a AVR / SR Bayern zusammen. 

Die Besitzstandszulage besteht aus einem allgemeinen und gegebenenfalls aus einem 
kinderbezogenen Bestandteil. 

Soweit in die Besitzstandszulage ein Kinderzuschlag gemäß § 19a AVR / SR Bayern oder eine 
ersetzende persönliche Zulage eingeflossen ist, sind diese gesondert als kinderbezogener 
Bestandteil der Besitzstandszulage auszuweisen. 

(2) Der kinderbezogene Bestandteil der Besitzstandszulage wird längstens solange bezahlt, wie für 
die in der Besitzstandszulage berücksichtigten Kinder Kindergeld nach dem Einkommen-
steuergesetz (EStG), nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) zusteht oder ohne 
Berücksichtigung des § 64 oder § 65 EStG oder des § 3 und § 4 BKGG zustehen würde. 

(3) Die 1,25%igen Entgelterhöhungen nach § 3 Absatz 1 und 2 sowie individuelle Erhöhungen des 
Grundentgelts wegen Höhergruppierung oder Stufensteigerungen werden voll auf die 
Besitzstandszulage angerechnet. Bei individueller Erhöhung des Grundentgelts wegen einer 
Höhergruppierung (§ 32 Abs. 5, 6 AVR ï Bayern) reduziert sich die Besitzstandszulage um 50% 
des Unterschiedsbetrages zwischen dem Entgelt aus der bisherigen Entgeltgruppe und dem Entgelt 
nach der Höhergruppierung. Auf Antrag der Dienstnehmenden wird die Änderung in Satz 2 
rückwirkend ab 01.07.2007 durchgeführt. Der schriftliche Antrag ist innerhalb der Ausschlussfrist bis 
zum 31.12.2008 zu stellen. Ein eventueller Zahlungsanspruch besteht rückwirkend zum 
01.07.2007.

1
 

(4) Bei allgemeinen Erhöhungen des Grundentgelts vermindert sich die Besitzstandszulage um die 
Hälfte des Erhöhungsbetrages.

2
 

(5) Die Anrechnung nach Absatz 3 und die Verminderung nach Absatz 4 erfolgt zunächst bei dem 
allgemeinen Bestandteil der Besitzstandszulage und dann erst bei dem kinderbezogenen 
Bestandteil.  

(6) Die Besitzstandszulage vermindert sich bei einer Reduzierung der Arbeitszeit im anteiligen 
Umfang. Bei einer Erhöhung der ursprünglichen Arbeitszeit bleibt die Besitzstandszulage 
unverändert. 
Bei befristeten Reduzierungen der Arbeitszeit (z.B. Elternzeit, Teilzeitbeschäftigung nach § 29a 
AVR / SR Bayern, Flexibilisierung durch ĂArbeit auf Abrufñ) wird die Besitzstandszulage so 
angepasst, dass bei einer erneuten Erhöhung der Arbeitszeit die Besitzstandszulage im Verhältnis 
der Arbeitszeiterhöhung, höchstens bis zur ursprünglichen Höhe, wieder auflebt. Entsprechende 
Anwendung finden § 36 Absatz 7 AVR-Bayern sowie die Absätze 3 ï 6. 

(7) Ruht zum 01.07.2007 das Dienstverhältnis, ist das monatliche Entgelt gemäß Absatz 1 nach 
Ende des Ruhens so zu berechnen, als ob der Dienstnehmer oder die Dienstnehmerin 
ununterbrochen gearbeitet hätte. Entsprechende Anwendung finden § 36 Absatz 7 sowie die 
Absätze 3 ï 6. 

(8) Abs. 1 gilt entsprechend für Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen, auf deren Dienstverhältnis 
die AVR-Bayern Anwendung findet und die nach dem 30.06.2007 im unmittelbaren Anschluss zu 
einem anderen Dienstgeber/einer anderen Dienstgeberin im Bereich des Diakonischen Werkes 
Bayern wechseln bzw. bei welchem ein befristetes Dienstverhältnis fortgesetzt wird. Voraussetzung 
ist die Weiterbeschäftigung in derselben Entgeltgruppe. Die gilt entsprechend für Dienstnehmer und 
Dienstnehmerinnen i.S. von § 2 Abs. 1 der Kirchlichen Dienstvertragsordnung in der ab Januar 
2008 geltenden Fassung. Auf Antrag der Dienstnehmenden erfolgt die Anwendung der Sätze 1-3 ab 

                                                      
1
  Inkrafttreten zum 1. Oktober 2008  Beschluss der ARK-Bayern vom 15. September 2008 

2
  Inkrafttreten zum 1. Oktober 2008  Beschluss der ARK-Bayern vom 15. September 2008 
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01.07.2007 rückwirkend. Der schriftliche Antrag ist innerhalb der Ausschlussfrist bis zum 
31.12.2008 zu stellenñ Ein eventueller Zahlungsanspruch besteht rückwirkend zum 01.07.2007.

1
 

§ 5 
Flexibilisierung der Entgelte auf betrieblicher Ebene 

Der Dienstgeber kann zur Deckung des Personalbedarfs den Unterschiedsbetrag zwischen dem 
Grundentgelt der jeweiligen Stufe der gemäß Anlag 3 anzuwendenden Entgelttabelle und dem Wert 
der entsprechenden Stufe einer Entgelttabelle bis zum Jahr 2015 gemäß Anlage 3 als sich 
aufzehrende monatliche Entgeltzulage gewähren. § 4 Abs. 3 findet entsprechende Anwendung. 
Die Sonderstufe (§ 3 Abs. 3) bleibt außer Betracht.

2
 

§ 6 
Weitergeltung der Öffnungsklausel des § 9 Abs. 1 Sätze 2 und 3 AVR / SR 

Bayern i. S. von § 18 AVR-Bayern 

(1) Zur Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen, die ihren Grund in der Festlegung der 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines vollbeschäftigten Dienstnehmers / einer 
vollbeschäftigten Dienstnehmerin gemäß der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit in Höhe von 
40 Stunden haben, kann durch Dienstvereinbarung die regelmäßige Arbeitszeit ausschließlich der 
Pausen mit durchschnittlich 38,5 Stunden wöchentlich festgelegt werden, wenn gleichzeitig die 
Vergütung (§ 14 Absatz. AVR / SR Bayern), ab 01.07.2007 das Entgelt (§ 33 Absatz 1 AVR-
Bayern), auf 38,5 / 40 vermindert wird. Die Dienstvereinbarung kann für die Dienstnehmer / 
Dienstnehmerinnen einer Einrichtung oder eines wirtschaftlich selbständigen Teils einer Einrichtung 
abgeschlossen werden. 

(2) Die Regelungen des § 9 Absatz 1 Sätze 2 und 3 AVR / SR Bayern gelten mit entsprechendem 
Inhalt im Sinne von § 18 AVR-Bayern weiter. Dienstnehmer / Dienstnehmerinnen, die aufgrund der 
vorgenommenen Überleitung nach § 2 und § 3 mit einem geringeren Entgelt vergütet werden, 
erhalten zur Sicherung ihres sozialen Besitzstandes eine Besitzstandszulage im Sinne  von § 4. 
Das Grundentgelt nach § 33 Absatz 1 AVR-Bayern wird auf 38,5 / 40 vermindert. Die am 
30.06.2007 geltenden Dienstvereinbarungen bleiben bestehen. Bei einer Kündigung der 
Dienstvereinbarung und damit Erhöhung der Arbeitszeit auf durchschnittlich 40 Stunden pro Woche, 
wird die Besitzstandszulage im Verhältnis der Arbeitszeiterhöhung, höchstens bis zur 
ursprünglichen Höhe bei 40 Stunden pro Woche,  wieder aufleben (§ 4 Absatz. 6 Satz 2). 

                                                      
1
  Inkrafttreten zum 1. Oktober 2008  Beschluss der ARK-Bayern vom 15. September 2008 

2
  Inkrafttreten zum 1. Oktober 2008  Beschluss der ARK-Bayern vom 15. September 2008 
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Anlage 2 
Eingruppierungsordnung 

Entgeltgruppe 1 

(Anm. 1, 19
1
) 

Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen mit Tätigkeiten, die nach einer kurzen Einweisung 
(Anm. 1) ausgeführt werden können. 

Hierzu gehören Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen in den Tätigkeitsbereichen 
 
1. Hauswirtschaft / Handwerk / Technik

2
 

 
2. Verwaltung

3
 

 
Richtbeispiele:  

¶ Reinigungshilfskraft 

¶ Wäschereihilfskraft
4
 

¶ Gärtnerische Hilfskraft
5
 

 

Entgeltgruppe 2 

(Anm. 2, 19
6
) 

Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen mit Tätigkeiten, die nach einer Einübung ausgeführt 
werden können. 

Hierzu gehören Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen mit einfachsten Tätigkeiten (Anm. 2) in 
den Tätigkeitsbereichen 
 
1. Hauswirtschaft / Handwerk / Technik 
 
2. Hol- und Bringdienst 
 
3. Verwaltung

7
 

 
Richtbeispiele:  

¶ Reinigungskraft 

¶ Küchenhilfe 

¶ Botin 
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 Inkrafttreten zum 1. Oktober 2008  Beschluss der ARK-Bayern vom 15. September 2008 
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 Inkrafttreten zum 1. Oktober 2008  Beschluss der ARK-Bayern vom 15. September 2008 

3
 Inkrafttreten zum 1. Oktober 2008  Beschluss der ARK-Bayern vom 15. September 2008 

4
 Inkrafttreten zum 1. Oktober 2008  Beschluss der ARK-Bayern vom 15. September 2008 

5
 Inkrafttreten zum 1. Oktober 2008  Beschluss der ARK-Bayern vom 15. September 2008 

6
 Inkrafttreten zum 1. Oktober 2008  Beschluss der ARK-Bayern vom 15. September 2008 

7
 Inkrafttreten zum 1. Oktober 2008  Beschluss der ARK-Bayern vom 15. September 2008 
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Entgeltgruppe 3  

(Anm. 3, 19
1
) 

Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen mit Tätigkeiten, die nach einer fachlichen 
Einarbeitung ausgeführt werden können. 

Hierzu gehören Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen mit sehr einfachen Tätigkeiten (Anm. 3) 
in den Tätigkeitsbereichen 
 
1. Hauswirtschaft / Handwerk / Technik 
 
2. Hol- und Bringdienst 

 
3. Verwaltung 

 
Richtbeispiele: 

¶ Reinigungskraft mit speziellen / zusätzlichen Aufgaben
2
 

¶ Stationshilfe 

¶ Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen mit Kopierarbeiten und/oder
3
 in der Poststelle 

¶ Bedienung
4
 

 
 

Entgeltgruppe 4  

(Anm. 3, 4, 13, 14, 19
5
) 

A) Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen mit Tätigkeiten, die Fertigkeiten und einfache 
Kenntnisse voraussetzen. 

Hierzu gehören Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen 
 
1. mit einfachen Tätigkeiten (Anm. 4) in den Tätigkeitsbereichen  
 

a. Pflege / Betreuung / Erziehung 
b. Hauswirtschaft / Handwerk / Technik 
c. Verwaltung 

 
2. mit sehr einfachen Tätigkeiten (Anm. 3) in der Hauswirtschaft und zusätzlich einfachen 

Tätigkeiten (Anm. 4) in der Grundpflege oder Betreuung. 
 
Richtbeispiele:  

¶ Hauswirtschaftskraft 

¶ Präsenzkraft 

¶ Dienstnehmerin im Empfang, in der Registratur und in der Telefonzentrale 
 
B) Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen der Entgeltgruppe 3 (Anm. 3), denen zusätzlich 

die Koordination (Anm. 13) von Dienstnehmern und Dienstnehmerinnen übertragen ist.
 6
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 Inkrafttreten zum 1. Oktober 2008  Beschluss der ARK-Bayern vom 15. September 2008 
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Entgeltgruppe 5 

(Anm. 4, 5, 13, 14, 19
1
) 

A) Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen mit Tätigkeiten, die Fertigkeiten und Kenntnisse 
voraussetzen. 

Hierzu gehören Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen 
mit Tätigkeiten unter fachlicher Anleitung (Anm. 5) in den Tätigkeitsbereichen  
 
1. Pflege / Betreuung / Erziehung 
 
2. Hauswirtschaft / Handwerk / Technik 

 
3. Verwaltung  

 
Richtbeispiele:  

¶ Fachpflegehelferin (Altenpflege)
 2
 

¶ Fachpflegehelferin (Gesundheits- und Krankenpflege)
 3
 

¶ Heilerziehungshelferin 

¶ Dienstnehmerin in der Hausmeisterei oder im Technischen Dienst 

¶ Beiköchin 

¶ Bürohelferin
4
 

 

B) Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen in der Entgeltgruppe 4 (Anm. 4), denen zusätzlich 

die Koordination von Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen (Anm. 13) übertragen ist.
 5
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Entgeltgruppe 6  

(Anm. 5, 13, 14, 16, 19
1
) 

A) Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen mit Tätigkeiten, die spezielle Fertigkeiten und 
erweiterte Kenntnisse voraussetzen. 

Hierzu gehören Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen 
mit komplexen Aufgaben (Anm. 16) unter fachlicher Anleitung (Anm. 5) mit unterschiedlichen 
Anforderungen in den Tätigkeitsbereichen  
 
1. Pflege / Betreuung / Erziehung 
 
2. Nichtärztlicher medizinischer Dienst 
 
3. Hauswirtschaft / Handwerk / Technik 

 
4. Verwaltung 

 
Richtbeispiele:  

¶ Kinderpflegerin 

¶ Fachpflegehelferin  (Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege)
 2
 mit speziellen Aufgaben 

¶ Heilerziehungshelferin mit speziellen Aufgaben 

¶ Hausmeisterin 

¶ Köchin
3
 

¶ Verwaltungskraft
4
 

 

B) Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen in der Entgeltgruppe 5 (Anm. 5), denen zusätzlich 

die Koordination von Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen (Anm. 13) übertragen ist
5
. 
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Entgeltgruppe 7  

(Anm. 5, 6, 13, 14, 16, 18, 19
1
) 

A) Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen mit Tätigkeiten, die erweitere und vertiefte 
Kenntnisse und entsprechende Fähigkeiten voraussetzen. 

Hierzu gehören Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen 
mit eigenständiger Wahrnehmung von Aufgaben (Anm. 6) in den Tätigkeitsbereichen  
 
1. Nichtärztlicher medizinischer Dienst 
 
2. Pflege / Betreuung / Erziehung

2
 

 
3. Hauswirtschaft / Handwerk / Technik 

 
4. Verwaltung 

 
 
Richtbeispiele:  

¶ Dienstnehmerinnen im nichtärztlichen medizinischen Dienst mit Standardtätigkeiten 

¶ Kinderpflegerin mit speziellen Aufgaben
3
 

¶ Rettungssanitäterin
4
 

¶ Masseurin
5
 

¶ Hauswirtschafterin 

¶ Diätassistentin 

¶ Facharbeiterin  

¶ Verwaltungsfachkraft / Sekretärin 
 
B) Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen in der Entgeltgruppe 6 (Anm. 5, Anm. 16), denen 

zusätzlich 

die Koordination von Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen (Anm. 13) übertragen ist.
 6
 

 

Richtbeispiel:  

¶ Leiterin einer Hausmeisterei 
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Entgeltgruppe 8  

(Anm. 6, 7, 12, 16, 19
1
) 

A) Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen mit Tätigkeiten, die Fachwissen und 
entsprechende Fähigkeiten voraussetzen. 

Hierzu gehören Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen 
 
1. mit eigenständiger Wahrnehmung von Aufgaben (Anm. 7) in den Tätigkeitsbereichen  
 

a. Pflege / Betreuung / Erziehung 
b. Handwerklicher Erziehungsdienst 
c. Nichtärztlicher medizinischer Bereich 

 
2. mit eigenständiger Wahrnehmung (Anm. 6) von komplexen Aufgaben (Anm. 16)  in den 

Tätigkeitsbereichen  
 

a. Hauswirtschaft / Handwerk / Technik 
b. Verwaltung 

 
 
 
 
Richtbeispiele:  

¶ Alten-, Gesundheits- und Krankenpflegerin
2
 

¶ Erzieherin 

¶ Heilerziehungspflegerin 

¶ Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung
3
 

¶ Med.-technische Assistentin 

¶ Physiotherapeutin 

¶ Ergotherapeutin 

¶ Finanzbuchhalterin 

¶ Personalsachbearbeiterin 
 
B) Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen in der Entgeltgruppe 7 (Anm. 6) , mit 

Leitungsaufgaben (Anm. 12) im Tätigkeitsbereich Hauswirtschaft / Handwerk / Technik  

Richtbeispiele:   

¶ Küchenleiterin 

¶ Leiterin von Handwerksbetrieben 
 

                                                      
1
 Inkrafttreten zum 1. Oktober 2008  Beschluss der ARK-Bayern vom 15. September 2008 

2
 Inkrafttreten zum 1. Oktober 2008  Beschluss der ARK-Bayern vom 15. September 2008 

3
 Inkrafttreten zum 1. Oktober 2008  Beschluss der ARK-Bayern vom 16. Dezember 2008 
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Entgeltgruppe 9  

(Anm. 7, 8, 11, 12, 15, 18, 19
1
) 

A) Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen mit Tätigkeiten, die vertieftes oder erweitertes 
Fachwissen und entsprechende Fähigkeiten voraussetzen. 

Hierzu gehören Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen 
 
1. mit eigenständiger Wahrnehmung (Anm. 7)  von schwierigen Aufgaben (Anm. 15)  in den 

Tätigkeitsbereichen  
 

a. Pflege / Betreuung / Erziehung 
b. Nichtärztlicher medizinischer Dienst 
c. Handwerklicher Erziehungsdienst

2
 

 
2. mit verantwortlich wahrzunehmenden Aufgaben (Anm. 8) in den Tätigkeitsbereichen  
 

a. Verwaltung 
b. Lehre / Bildung / Ausbildung 

 
Richtbeispiele:  

¶ Gesundheitspflegerin im OP-Dienst, in der Intensivpflege oder Psychiatrie 

¶ Erzieherin mit speziellen Aufgaben 

¶ Heilpädagogin mit entsprechenden Aufgaben 

¶ Bilanzbuchhalterin 

¶ Heilerziehungspflegerin mit speziellen Aufgaben 

¶ Unterrichtsschwester 

¶ Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung
3
 mit speziellen Aufgaben

4
 

 
B) Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen in der Entgeltgruppe 8, 

1. mit eigenständiger Wahrnehmung von Aufgaben (Anm. 7) und Leitungsaufgaben (Anm. 12) 
in den Tätigkeitsbereichen  

 
a. Pflege / Betreuung / Erziehung 
b. Nichtärztlicher medizinischer Dienst 

 
2. in der Leitung (Anm. 11) im Tätigkeitsbereich Hauswirtschaft / Handwerk / Technik 

 
 
 
 
Richtbeispiel:  

¶ Stationsleiterin 

¶ Wohnbereichsleiterin 

¶ Leitende Med.-technische Assistentin 

¶ Leitende Physiotherapeutin 

¶ Leitende Diätassistentin 

¶ Hauswirtschaftsleiterin / hauswirtschaftliche Betriebsleiterin 

                                                      
1
 Inkrafttreten zum 1. Oktober 2008  Beschluss der ARK-Bayern vom 15. September 2008 

2
 Inkrafttreten zum 1. Oktober 2008  Beschluss der ARK-Bayern vom 16. Dezember 2008 

3
 Inkrafttreten zum 1. Oktober 2008  Beschluss der ARK-Bayern vom 15. September 2008 

4
 Inkrafttreten zum 1. Oktober 2008  Beschluss der ARK-Bayern vom 16. Dezember 2008 
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Entgeltgruppe 10  

(Anm. 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19
1
) 

A) Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen mit Tätigkeiten, die anwendungsbezogene 
wissenschaftliche Kenntnisse voraussetzen. 

Hierzu gehören Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen 
 
1. mit verantwortlich wahrzunehmenden  Aufgaben (Anm. 9) in den Tätigkeitsbereichen 
 

a. Pflege / Betreuung / Erziehung 
b. Beratung / Therapie / Seelsorge 

 
2. mit schwierigen (Anm. 15) verantwortlich wahrzunehmenden Aufgaben (Anm. 9) im 

Tätigkeitsbereich Verwaltung 
 
Richtbeispiele:  

¶ Sozialpädagogin / Sozialarbeiterin  

¶ Gruppenleiterin in der Jugend- und Behindertenhilfe 

¶ Controllerin 

¶ IT-Systemberaterin 

¶ Personalreferentin 

¶ Pflege- und Qualitätsbeauftragte 

¶ Diakonin mit Seelsorge- und Beratungsaufgaben 

¶ Pflegepädagogin
2
 

 
B) Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen in der Entgeltgruppe 9, 

1. mit verantwortlich wahrzunehmenden Aufgaben (Anm. 8) und Leitungsaufgaben (Anm. 12) 
in den Tätigkeitsbereichen  

 
a. Lehre / Bildung / Ausbildung  
b. Verwaltung 

 
2. mit eigenständiger Wahrnehmung  (Anm. 7) von schwierigen (Anm. 15)  oder komplexen 

(Anm. 16) Aufgaben und Leitungsaufgaben (Anm. 12) in den Tätigkeitsbereichen Pflege / 
Betreuung / Erziehung und nicht ärztlicher medizinischer Dienst 

 
3. in der Leitung (Anm. 11) eines großen Wohnbereiches, einer kleinen Einrichtung, eines 

kleineren Dienstes, eines mittelgroßen Pflegebereiches einer stationären Einrichtung oder 
einer kleinen Diakoniestation (Anm. 17) in den Tätigkeitsbereichen Pflege / Betreuung / 
Erziehung 

 

Richtbeispiele:  

¶ Leitung eines kleinen Verwaltungsbereiches 

¶ Leitung einer kleineren Schule für Alten-, Kranken- oder Entbindungspflege 

¶ Pflegerische Leiterin mehrerer Stationen eines Krankenhauses 

¶ Pflegedienstleiterin 

¶ Stationsleiterin Intensivpflege 
 

                                                      
1
 Inkrafttreten zum 1. Oktober 2008  Beschluss der ARK-Bayern vom 15. September 2008 

2
 Inkrafttreten zum 1. Oktober 2008  Beschluss der ARK-Bayern vom 15. September 2008 
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Entgeltgruppe 11  

(Anm. 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19
1
) 

A) Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen mit Tätigkeiten, die vertiefte 
anwendungsbezogene wissenschaftliche Kenntnisse voraussetzen. 

Hierzu gehören Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen mit schwierigen (Anm. 15) 
verantwortlich wahrzunehmenden Aufgaben  (Anm. 9) in den Tätigkeitsbereichen 
 

a. Pflege / Betreuung / Erziehung 
b. Beratung / Therapie / Seelsorge 
c. Verwaltung 

 
Richtbeispiele:  

¶ Referentin für Grundsatzfragen in einer Komplexeinrichtung 
 

B) Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen 

1. mit verantwortlich wahrzunehmenden Aufgaben (Anm. 9) und Leitungsaufgaben (Anm. 12) 
in den Tätigkeitsbereichen Pflege / Betreuung / Erziehung und Beratung / Therapie / 
Seelsorge 

 
2. mit schwierigen (Anm. 15) verantwortlich wahrzunehmenden Aufgaben (Anm. 9) und 

Leitungsaufgaben (Anm. 12) im Tätigkeitsbereich Verwaltung 
 
3. in der Leitung (Anm. 11) einer mittelgroßen Einrichtung, eines mittelgroßen Dienstes, eines 

sehr großen Wohnbereiches, eines großen Pflegebereiches einer stationären Einrichtung 
oder einer mittelgroßen Diakoniestation (Anm. 17) 

 
4. in der Leitung (Anm. 11) eines mittelgroßen (Anm. 17) Verwaltungsbereiches 

 
5. in der Leitung (Anm. 11) einer mittelgroßen (Anm. 17) Schule für Alten-, Kranken- oder 

Entbindungspflege 
 
 
 
 

Richtbeispiele:  

¶ Leitende Sozialpädagogin / Sozialarbeiterin mit nachgeordneten Sozialpädagoginnen / 
Sozialarbeiterinnen 

¶ IT-Bereichsleiterin 

¶ Leiterin eines mittelgroßen Verwaltungsbereiches 

¶ Leiterin einer mittelgroßen Schule für Alten-, Kranken- oder Entbindungspflege 
 

                                                      
1
 Inkrafttreten zum 1. Oktober 2008  Beschluss der ARK-Bayern vom 15. September 2008 
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Entgeltgruppe 12 

(Anm. 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19
1
) 

A) Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen mit Tätigkeiten, die vertiefte und erweitere 
anwendungsbezogene wissenschaftliche Kenntnisse voraussetzen. 

Hierzu gehören Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen mit komplexen (Anm. 16) und 
schwierigen (Anm. 15) verantwortlich wahrzunehmenden Aufgaben (Anm. 9) oder mit 
Leitungsaufgaben (Anm. 12) für mehrere Bereiche oder Einrichtungen 

 

Richtbeispiele:  

¶ Qualitätsmanagement im Krankenhaus oder in einer Komplexeinrichtung 

¶ Abteilungsleiterin Controlling 
 
B) Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen 

1. in der Leitung (Anm. 11) einer großen Einrichtung, eines großen Dienstes oder mehrerer 
sehr großer Wohnbereiche (Anm. 17) in den Tätigkeitsbereichen Pflege / Betreuung / 
Erziehung und Beratung / Therapie / Seelsorge 

 
2. in der Leitung (Anm. 11) mehrerer großer Pflegebereiche einer stationären Einrichtung oder 

einer großen Diakoniestation (Anm. 17) im Tätigkeitsbereich Pflege / Betreuung / Erziehung 
 
3. in der Leitung (Anm. 11) eines großen (Anm. 17) Bereichs im Tätigkeitsbereiches 

Verwaltung; 
 

4. in der Leitung (Anm. 11) einer großen (Anm. 17) Schule für Alten-, Kranken- oder 
Entbindungspflege im Tätigkeitsbereich Lehre / Bildung / Ausbildung 

 
Richtbeispiele:  

¶ Leiterin eines Beratungsdienstes 
 

Entgeltgruppe 13  

(Anm. 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19
2
) 

A) Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen mit Tätigkeiten, die wissenschaftliche Kenntnisse 
und Methodenkompetenz voraussetzen. 

Hierzu gehören Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen 
 
1. mit schwierigen (Anm. 15)  und komplexen (Anm. 16)  verantwortlich wahrzunehmenden 

Aufgaben (Anm. 10) und Leitungsaufgaben (Anm. 12), die in der Regel ein 
wissenschaftliches Hochschulstudium voraussetzen 

 
2. mit verantwortlich wahrzunehmenden Aufgaben (Anm. 10) , die ein wissenschaftliches 

Hochschulstudium zwingend voraussetzen im ärztlich- / therapeutischen Tätigkeitsbereich 
 

 

 

Richtbeispiele:  

¶ Ärztin 

¶ Psychologin  

¶ Juristin 

¶ Leiterin Finanz- und Rechnungswesen 

                                                      
1
 Inkrafttreten zum 1. Oktober 2008  Beschluss der ARK-Bayern vom 15. September 2008 

2
 Inkrafttreten zum 1. Oktober 2008  Beschluss der ARK-Bayern vom 15. September 2008 
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¶ Leiterin Technischer Dienst 
 
B) Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen in der Leitung (Anm. 11) einer sehr großen 

Einrichtung, eines sehr großen Dienstes oder eines entsprechend großen Teils einer 
Einrichtung (Anm. 17). 

 
Richtbeispiele:  

¶ Einrichtungsleiterin einer sehr großen Einrichtung oder eines entsprechend großen Teils einer 
Komplexeinrichtung 

¶ Pflegedienstleiterin eines großen Krankenhauses 

¶ Pädagogische Leiterin 

¶ Kaufmännische Leiterin 
 

Entgeltgruppe 14 

(Anm. 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19
1
) 

A) Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen mit Tätigkeiten, die vertiefte oder erweiterte 
wissenschaftliche Kenntnisse und Methodenkompetenz voraussetzen. 

Hierzu gehören Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen 
 
1. mit schwierigen (Anm. 15) und komplexen (Anm. 16)  verantwortlich wahrzunehmenden 

Aufgaben (Anm. 10) und Leitungsaufgaben (Anm. 12), die ein wissenschaftliches 
Hochschulstudium und in der Regel eine zusätzliche Qualifikation voraussetzen 

 
2. mit schwierigen (Anm. 15) verantwortlich wahrzunehmenden Aufgaben (Anm. 10) , die ein 

wissenschaftliches Hochschulstudium und eine zusätzliche Qualifikation zwingend 
voraussetzen  

 
Richtbeispiele:  

¶ Pflegedirektorin 

¶ Fachabteilungsleiterin in einer großen Komplexeinrichtung 

¶ Fachärztin  
 
B) Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen in der Leitung (Anm. 11) einer besonders großen 

und verschiedenartigen Komplexeinrichtung mit ausgeprägten fachlichen Besonderheiten 

 
Richtbeispiele:  

¶ Geschäftsführerin 

¶ Kaufmännische Direktorin in einer großen Komplexeinrichtung 
 
 
 

                                                      
1
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Anmerkungen 

(1) Die Tätigkeiten erfordern keine Kenntnisse und Fertigkeiten aus Berufs- oder 
Schulausbildung. Die Einweisung beinhaltet eine Erklärung des Arbeitsauftrages sowie der 
räumlichen und organisatorischen Gegebenheiten. 
 
(2) Einfachste Tätigkeiten erfordern keine Kenntnisse und Fertigkeiten aus Berufs- oder 
Schulausbildung. Sie können nach einer kurzen Einübung ausgeführt werden. Die Einübung 
beinhaltet eine bis zu zweiwöchige Einweisung in die Arbeit. 
 
(3) Sehr einfache Tätigkeiten setzen eine fachliche Einarbeitung jedoch keine 
Berufsausbildung voraus. In der fachlichen Einarbeitung wird das für die Tätigkeiten erforderliche 
Wissen (z. B. Umgang mit arbeitsspezifischen Hilfsmitteln oder mit Klienten, organisatorischen  
Zusammenhängen, Regelungen und Arbeitsabläufen) erworben. 
 
(4) Einfache Tätigkeiten setzen Fertigkeiten und einfache Kenntnisse voraus. Fertigkeiten und 
einfache Kenntnisse werden in erweiterter fachlicher Einarbeitung über einen längeren Zeitraum, in 
Schulungen oder durch einschlägige Tätigkeitserfahrungen erlangt. Durch das so erlangte Wissen 
kann auf unterschiedliche Arbeitssituationen und ïanforderungen angemessen reagiert werden. 
 
(5) Tätigkeiten unter fachlicher Anleitung setzen Fertigkeiten und Kenntnisse voraus, die i. 
d. R. durch eine einjährige Ausbildung, aber auch anderweitig erworben werden können. Fachliche 
Anleitung bedeutet eine enge Anbindung an fachlich höher qualifizierte Dienstnehmer und 
Dienstnehmerinnen.  
 
(6) Die eigenständig wahrgenommenen Aufgaben der Entgeltgruppe 7 und der 
Entgeltgruppe 8 Teil A Nr. 2 setzen mindestens erweitere und vertiefte Kenntnisse und 
entsprechende Fähigkeiten voraus, die i. d. R. durch eine mindestens zweieinhalbjährige 
Berufsausbildung, aber auch anderweitig erworben werden können. Eigenständig 
wahrgenommen bedeutet, dass für die Erledigung der übertragenen Aufgaben Entscheidungen 
über Mittel und Wege zur Erreichung von Arbeitsergebnissen selbst getroffen werden. Die Aufgaben 
beinhalten Tätigkeiten, die in verschiedenen Arbeitssituationen in unterschiedlichem Maße anfallen 
und wechselnde Anforderungen stellen. 
 
(7) Die eigenständig wahrgenommenen Aufgaben der Entgeltgruppe 8 und 9 setzen 
Fachwissen und entsprechende Fähigkeiten voraus, die i. d. R. durch eine dreijährige 
Fachschulausbildung, aber auch anderweitig erworben werden können. Eigenständig 
wahrgenommen bedeutet, dass für die Erledigung der übertragenen Aufgaben Entscheidungen 
über Mittel und Wege zur Erreichung von Arbeitsergebnissen selbst getroffen werden. Die 
Aufgaben, die im Klientenbezug weitergehende emotionale und soziale Kompetenz erfordern, 
beinhalten Tätigkeiten, die in verschiedenen Arbeitssituationen in unterschiedlichem Maße anfallen 
und wechselnde Anforderungen stellen. 
 
(8) Die verantwortlich wahrzunehmenden Aufgaben der Entgeltgruppe 9 setzen vertieftes 
oder erweitertes Fachwissen und entsprechende Fähigkeiten voraus, die in der Regel durch eine 
dreijährige Fachschulausbildung oder eine mindesten zweieinhalbjährige Berufsausbildung mit 
Weiterqualifikationen aber auch anderweitig erworben werden können. Verantwortlich 
wahrgenommen bedeutet, dass Ziele und die dazu benötigten Lösungswege selbständig erarbeitet 
werden. 
 
(9) Die verantwortlich wahrzunehmenden Aufgaben der Entgeltgruppen 10 bis 12 setzen 
anwendungsbezogene wissenschaftliche Kenntnisse voraus, die in der Regel durch eine 
Fachhochschulausbildung oder durch einen Bachelorabschluss, aber auch anderweitig erworben 
werden können. Verantwortlich wahrgenommen bedeutet, dass Ziele und die dazu benötigten 
Lösungswege z.B. durch Konzeptentwicklung erarbeitet und entschieden werden.  
 
 (10) Verantwortlich wahrzunehmende Aufgaben der Entgeltgruppe 13 und 14 setzen 
wissenschaftliche Kenntnisse und Methodenkompetenz voraus, die in der Regel durch ein 
wissenschaftliches Hochschulstudium, aber auch anderweitig erworben werden können. 
Verantwortlich wahrgenommen bedeutet, dass über die Art der Aufgabenerledigung selbst 
entschieden wird und bei den zu entwickelnden Lösungen das fachliche Wissen und Können in 
entsprechender Breite und Tiefe erforderlich ist, um der hohen Verantwortung gerecht zu werden.  
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(11) Leitung umfasst die fachliche, personelle, organisatorische und wirtschaftliche 
Verantwortung für eine Organisationseinheit.  
 
(12) Leitungsaufgaben werden Dienstnehmern und Dienstnehmerinnen neben ihrer Tätigkeit 
ausdrücklich übertragen und umfassen nicht alle der in der Anmerkung 11 beschriebenen Aspekte 
der Leitung. 
 
(13) Die Koordination beinhaltet die Anleitung, den Einsatz und die Kontrolle von 
Dienstnehmerinnen und Dienstnehmern und erfordert nicht die disziplinarische Verantwortung. 
 
(14) Die Verantwortung für Sach- oder Haushaltsmittel setzt die ausdrückliche Übertragung 
dieser Aufgabe voraus und bedeutet die Verwaltung bzw. Steuerung von Bar- bzw. Bankguthaben 
und / oder Verbrauchs- und Sachgegenständen innerhalb eines Budgets.  
 
(15) Schwierige Aufgaben weisen fachliche, organisatorische, rechtliche oder technische 
Besonderheiten auf, die vertiefte Überlegung und besondere Sorgfalt erfordern. 
 
(16) Komplexe Aufgaben beinhalten vielschichtige und verschiedene Tätigkeiten, in denen 
Wissen und Fähigkeiten aus unterschiedlichen Bereichen miteinander verknüpft werden müssen. 
 
(17) Die Größenverhältnisse klein, mittelgroß, groß stellen keine absoluten 
Zahlenverhältnisse dar, sondern sind jeweils nach den Arbeitsfeldern und der trägerspezifischen 
Organisation zu differenzieren und sind ein Maßstab für das Ausmaß von Verantwortung. 
 
(18) Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen in Tätigkeitsbereichen der Pflege, deren Tätigkeit 
durch ausdrückliche Anordnung die ständige Vertretung anderer Dienstnehmerinnen und 
Dienstnehmer umfasst, erhalten eine Zulage in Höhe von 50 v. H. der Differenz zur nächsthöheren 
Entgeltgruppe. Ständige Vertreterinnen und Vertreter sind nicht die Vertreterinnen und Vertreter in 
Urlaubs- oder sonstigen Abwesenheitsfällen.  
 
(19) Richtbeispiele benennen häufig anfallende Tätigkeiten in der jeweiligen Entgeltgruppe. Die 
Richtbeispiele sind jeweils nicht abschließend. Richtbeispiele dienen der Erläuterung der 
Tätigkeitsmerkmale, welche in den Ober- und Untersätzen der jeweiligen Entgeltgruppe 
beschrieben werden. Die Erfüllung der Merkmale eines Richtbeispiels allein ist nicht ausreichend, 
die Anforderungen der abstrakten Tätigkeitsmerkmale der Ober- und Untersätze einer 
Entgeltgruppe zu erfüllen. Je nach Ausgestaltung der Tätigkeit beschreiben die Richtbeispiele auch 
Tätigkeitsmerkmale einer höheren oder einer niedrigen Entgeltgruppe.

1
 

 

                                                      
1
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Anlage 3 Entgelttabellen 

a) Entgelttabelle 2007 

 

  
Entgelttabelle 

gültig vom 01.07.2007 bis zum 31.12.2007 

  Einarbeitungsstufe Basisstufe Erfahrungsstufe Sonderstufe 

Entgelt- 
gruppe  Dauer  Dauer   

E 1 ð ð 1.276,17 ú 72 Mon. 1.276,17 ú 1.339,98 ú 

E 2 1.303,29 ú 24 Mon. 1.337,59 ú 72 Mon. 1.371,88 ú 1.440,48 ú 

E 3 1.333,47 ú 24 Mon. 1.370,51 ú 72 Mon. 1.407,55 ú 1.555,72 ú 

E 4 1.366,44 ú 24 Mon. 1.446,82 ú 72 Mon. 1.527,20 ú 1.687,95 ú 

E 5 1.489,42 ú 24 Mon. 1.577,03 ú 72 Mon. 1.664,64 ú 1.839,87 ú 

E 6 1.630,91 ú 24 Mon. 1.726,85 ú 72 Mon. 1.822,78 ú 2.014,66 ú 

E 7 1.794,00 ú 24 Mon. 1.899,53 ú 72 Mon. 2.005,06 ú 2.216,12 ú 

E 8 1.982,37 ú 24 Mon. 2.098,98 ú 72 Mon. 2.215,59 ú 2.448,82 ú 

E 9 2.200,44 ú 24 Mon. 2.329,87 ú 72 Mon. 2.459,31 ú 2.718,18 ú 

E 10 2.453,49 ú 24 Mon. 2.597,81 ú 72 Mon. 2.742,13 ú 3.030,78 ú 

E 11 2.747,90 ú 24 Mon. 2.909,55 ú 72 Mon. 3.071,19 ú 3.394,47 ú 

E 12 3.091,39 ú 24 Mon. 3.273,24 ú 72 Mon. 3.455,08 ú 3.818,78 ú 

E 13 3.493,27 ú 24 Mon. 3.698,76 ú 72 Mon. 3.904,25 ú 4.315,22 ú 

E 14 3.964,86 ú 24 Mon. 4.198,09 ú 72 Mon. 4.431,32 ú 4.897,77 ú 

 
 

  
Zuschlagstabelle der Zeitzuschläge nach Stunden gemäß § 39 

gültig vom 01.07.2007 bis zum 31.12.2007 

Entgelt- 
gruppe 

15 v.H. 20 v.H. 25 v.H. 30 v.H. 35 v.H. 50 v.H. 100 v.H. 

E 1 1,10 ú 1,47 ú 1,83 ú 2,20 ú 2,57 ú 3,67 ú 7,34 ú 

E 2 1,15 ú 1,54 ú 1,92 ú 2,31 ú 2,69 ú 3,85 ú 7,69 ú 

E 3 1,18 ú 1,58 ú 1,97 ú 2,36 ú 2,76 ú 3,94 ú 7,88 ú 

E 4 1,25 ú 1,66 ú 2,08 ú 2,50 ú 2,91 ú 4,16 ú 8,32 ú 

E 5 1,36 ú 1,81 ú 2,27 ú 2,72 ú 3,17 ú 4,53 ú 9,07 ú 

E 6 1,49 ú 1,99 ú 2,48 ú 2,98 ú 3,48 ú 4,96 ú 9,93 ú 

E 7 1,64 ú 2,18 ú 2,73 ú 3,28 ú 3,82 ú 5,46 ú 10,92 ú 

E 8 1,81 ú 2,41 ú 3,02 ú 3,62 ú 4,22 ú 6,03 ú 12,07 ú 

E 9 2,01 ú 2,68 ú 3,35 ú 4,02 ú 4,69 ú 6,70 ú 13,40 ú 

E 10 2,24 ú 2,99 ú 3,73 ú 4,48 ú 5,23 ú 7,47 ú 14,94 ú 

E 11 2,51 ú 3,35 ú 4,18 ú 5,02 ú 5,86 ú 8,36 ú 16,73 ú 

E 12 2,82 ú 3,76 ú 4,71 ú 5,65 ú 6,59 ú 9,41 ú 18,82 ú 

E 13 3,19 ú 4,25 ú 5,32 ú 6,38 ú 7,44 ú 10,63 ú 21,27 ú 

E 14 3,62 ú 4,83 ú 6,03 ú 7,24 ú 8,45 ú 12,07 ú 24,14 ú 
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b1) Entgelttabelle 2008 
bis 31.03.2008 

 

  
Entgelttabelle 

gültig vom 01.01.2008 bis zum 31.03.2008 

  Einarbeitungsstufe Basisstufe Erfahrungsstufe Sonderstufe 

Entgelt- 
gruppe  Dauer  Dauer   

E 1 ð ð 1.276,17 ú 72 Mon. 1.276,17 ú 1.355,93 ú 

E 2 1.303,29 ú 24 Mon. 1.337,59 ú 72 Mon. 1.371,88 ú 1.457,63 ú 

E 3 1.333,47 ú 24 Mon. 1.370,51 ú 72 Mon. 1.426,07 ú 1.574,24 ú 

E 4 1.386,53 ú 24 Mon. 1.466,91 ú 72 Mon. 1.547,29 ú 1.708,05 ú 

E 5 1.511,32 ú 24 Mon. 1.598,93 ú 72 Mon. 1.686,55 ú 1.861,77 ú 

E 6 1.654,90 ú 24 Mon. 1.750,83 ú 72 Mon. 1.846,77 ú 2.038,64 ú 

E 7 1.820,39 ú 24 Mon. 1.925,92 ú 72 Mon. 2.031,45 ú 2.242,50 ú 

E 8 2.011,53 ú 24 Mon. 2.128,14 ú 72 Mon. 2.244,75 ú 2.477,97 ú 

E 9 2.232,79 ú 24 Mon. 2.362,23 ú 72 Mon. 2.491,67 ú 2.750,54 ú 

E 10 2.489,57 ú 24 Mon. 2.633,89 ú 72 Mon. 2.778,21 ú 3.066,86 ú 

E 11 2.788,31 ú 24 Mon. 2.949,96 ú 72 Mon. 3.111,60 ú 3.434,88 ú 

E 12 3.136,85 ú 24 Mon. 3.318,70 ú 72 Mon. 3.500,55 ú 3.864,24 ú 

E 13 3.544,64 ú 24 Mon. 3.750,13 ú 72 Mon. 3.955,62 ú 4.366,59 ú 

E 14 4.023,17 ú 24 Mon. 4.256,40 ú 72 Mon. 4.489,63 ú 4.956,08 ú 

 
 

  
Zuschlagstabelle der Zeitzuschläge nach Stunden gemäß § 39 

gültig vom 01.01.2008 bis zum 31.03.2008 

Entgelt- 
gruppe 

15 v.H. 20 v.H. 25 v.H. 30 v.H. 35 v.H. 50 v.H. 100 v.H. 

E 1 1,10 ú 1,47 ú 1,83 ú 2,20 ú 2,57 ú 3,67 ú 7,34 ú 

E 2 1,15 ú 1,54 ú 1,92 ú 2,31 ú 2,69 ú 3,85 ú 7,69 ú 

E 3 1,18 ú 1,58 ú 1,97 ú 2,36 ú 2,76 ú 3,94 ú 7,88 ú 

E 4 1,27 ú 1,69 ú 2,11 ú 2,53 ú 2,95 ú 4,22 ú 8,43 ú 

E 5 1,38 ú 1,84 ú 2,30 ú 2,76 ú 3,22 ú 4,60 ú 9,19 ú 

E 6 1,51 ú 2,01 ú 2,52 ú 3,02 ú 3,52 ú 5,03 ú 10,07 ú 

E 7 1,66 ú 2,21 ú 2,77 ú 3,32 ú 3,88 ú 5,54 ú 11,07 ú 

E 8 1,84 ú 2,45 ú 3,06 ú 3,67 ú 4,28 ú 6,12 ú 12,24 ú 

E 9 2,04 ú 2,72 ú 3,40 ú 4,07 ú 4,75 ú 6,79 ú 13,58 ú 

E 10 2,27 ú 3,03 ú 3,79 ú 4,54 ú 5,30 ú 7,57 ú 15,14 ú 

E 11 2,54 ú 3,39 ú 4,24 ú 5,09 ú 5,94 ú 8,48 ú 16,96 ú 

E 12 2,86 ú 3,82 ú 4,77 ú 5,72 ú 6,68 ú 9,54 ú 19,08 ú 

E 13 3,23 ú 4,31 ú 5,39 ú 6,47 ú 7,55 ú 10,78 ú 21,56 ú 

E 14 3,67 ú 4,89 ú 6,12 ú 7,34 ú 8,57 ú 12,24 ú 24,47 ú 
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b2) Entgelttabelle 2008 
ab 01.04.2008 

 

  
Entgelttabelle 

gültig vom 01.04.2008 bis zum 31.12.2008 

  Einarbeitungsstufe Basisstufe Erfahrungsstufe Sonderstufe 

Entgelt- 
gruppe    Dauer    Dauer     

E 1 -- -- 1.313,18 ú 72 Mon. 1.313,18 ú 1.395,25 ú 

E 2 1.341,09 ú 24 Mon. 1.376,38 ú 72 Mon. 1.411,67 ú 1.499,90 ú 

E 3 1.372,14 ú 24 Mon. 1.410,26 ú 72 Mon. 1.467,43 ú 1.619,89 ú 

E 4 1.426,74 ú 24 Mon. 1.509,45 ú 72 Mon. 1.592,16 ú 1.757,58 ú 

E 5 1.555,15 ú 24 Mon. 1.645,30 ú 72 Mon. 1.735,46 ú 1.915,76 ú 

E 6 1.702,89 ú 24 Mon. 1.801,61 ú 72 Mon. 1.900,32 ú 2.097,76 ú 

E 7 1.873,18 ú 24 Mon. 1.981,77 ú 72 Mon. 2.090,36 ú 2.307,54 ú 

E 8 2.069,86 ú 24 Mon. 2.189,85 ú 72 Mon. 2.309,84 ú 2.549,83 ú 

E 9 2.297,55 ú 24 Mon. 2.430,74 ú 72 Mon. 2.563,93 ú 2.830,31 ú 

E 10 2.561,76 ú 24 Mon. 2.710,27 ú 72 Mon. 2.858,78 ú 3.155,80 ú 

E 11 2.869,18 ú 24 Mon. 3.035,50 ú 72 Mon. 3.201,83 ú 3.534,49 ú 

E 12 3.227,82 ú 24 Mon. 3.414,94 ú 72 Mon. 3.602,06 ú 3.976,30 ú 

E 13 3.647,44 ú 24 Mon. 3.858,88 ú 72 Mon. 4.070,33 ú 4.493,22 ú 

E 14 4.139,84 ú 24 Mon. 4.379,83 ú 72 Mon. 4.619,82 ú 5.099,81 ú 

 
 

  
Zuschlagstabelle der Zeitzuschläge nach Stunden gemäß § 39 

gültig vom 01.04.2008 bis zum 31.12.2008 

Entgelt- 
gruppe 

15 v.H. 20 v.H. 25 v.H. 30 v.H. 35 v.H. 50 v.H. 100 v.H. 

E 1 1,13 ú 1,51 ú 1,89 ú 2,27 ú 2,64 ú 3,78 ú 7,55 ú 

E 2 1,19 ú 1,58 ú 1,98 ú 2,37 ú 2,77 ú 3,96 ú 7,91 ú 

E 3 1,22 ú 1,62 ú 2,03 ú 2,43 ú 2,84 ú 4,05 ú 8,11 ú 

E 4 1,30 ú 1,74 ú 2,17 ú 2,60 ú 3,04 ú 4,34 ú 8,68 ú 

E 5 1,42 ú 1,89 ú 2,37 ú 2,84 ú 3,31 ú 4,73 ú 9,46 ú 

E 6 1,55 ú 2,07 ú 2,59 ú 3,11 ú 3,63 ú 5,18 ú 10,36 ú 

E 7 1,71 ú 2,28 ú 2,85 ú 3,42 ú 3,99 ú 5,70 ú 11,39 ú 

E 8 1,89 ú 2,52 ú 3,15 ú 3,78 ú 4,41 ú 6,30 ú 12,59 ú 

E 9 2,10 ú 2,80 ú 3,49 ú 4,19 ú 4,89 ú 6,99 ú 13,98 ú 

E 10 2,34 ú 3,12 ú 3,90 ú 4,68 ú 5,45 ú 7,79 ú 15,58 ú 

E 11 2,62 ú 3,49 ú 4,36 ú 5,24 ú 6,11 ú 8,73 ú 17,45 ú 

E 12 2,95 ú 3,93 ú 4,91 ú 5,89 ú 6,87 ú 9,82 ú 19,64 ú 

E 13 3,33 ú 4,44 ú 5,55 ú 6,66 ú 7,77 ú 11,09 ú 22,19 ú 

E 14 3,78 ú 5,04 ú 6,30 ú 7,55 ú 8,81 ú 12,59 ú 25,18 ú 
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c1) Entgelttabelle 2009 
bis 30.04.2009 

 

  
Entgelttabelle 

gültig vom 01.01.2009 bis zum 30.04.2009 

  Einarbeitungsstufe Basisstufe Erfahrungsstufe Sonderstufe 

Entgelt- 
gruppe    Dauer    Dauer     

E 1 -- -- 1.313,18 ú 72 Mon. 1.313,18 ú 1.411,67 ú 

E 2 1.341,09 ú 24 Mon. 1.376,38 ú 72 Mon. 1.411,67 ú 1.517,54 ú 

E 3 1.372,14 ú 24 Mon. 1.410,26 ú 72 Mon. 1.486,49 ú 1.638,95 ú 

E 4 1.447,42 ú 24 Mon. 1.530,13 ú 72 Mon. 1.612,84 ú 1.778,26 ú 

E 5 1.577,69 ú 24 Mon. 1.667,84 ú 72 Mon. 1.757,99 ú 1.938,30 ú 

E 6 1.727,57 ú 24 Mon. 1.826,29 ú 72 Mon. 1.925,00 ú 2.122,44 ú 

E 7 1.900,32 ú 24 Mon. 2.008,91 ú 72 Mon. 2.117,50 ú 2.334,68 ú 

E 8 2.099,86 ú 24 Mon. 2.219,85 ú 72 Mon. 2.339,84 ú 2.579,83 ú 

E 9 2.330,84 ú 24 Mon. 2.464,03 ú 72 Mon. 2.597,23 ú 2.863,61 ú 

E 10 2.598,89 ú 24 Mon. 2.747,40 ú 72 Mon. 2.895,91 ú 3.192,92 ú 

E 11 2.910,76 ú 24 Mon. 3.077,09 ú 72 Mon. 3.243,42 ú 3.576,07 ú 

E 12 3.274,60 ú 24 Mon. 3.461,72 ú 72 Mon. 3.648,84 ú 4.023,08 ú 

E 13 3.700,30 ú 24 Mon. 3.911,75 ú 72 Mon. 4.123,19 ú 4.546,08 ú 

E 14 4.199,84 ú 24 Mon. 4.439,83 ú 72 Mon. 4.679,82 ú 5.159,80 ú 

 
 

  
Zuschlagstabelle der Zeitzuschläge nach Stunden gemäß § 39 

gültig vom 01.01.2009 bis zum 30.04.2009 

Entgelt- 
gruppe 

15 v.H. 20 v.H. 25 v.H. 30 v.H. 35 v.H. 50 v.H. 100 v.H. 

E 1 1,13 ú 1,51 ú 1,89 ú 2,27 ú 2,64 ú 3,78 ú 7,55 ú 

E 2 1,19 ú 1,58 ú 1,98 ú 2,37 ú 2,77 ú 3,96 ú 7,91 ú 

E 3 1,22 ú 1,62 ú 2,03 ú 2,43 ú 2,84 ú 4,05 ú 8,11 ú 

E 4 1,32 ú 1,76 ú 2,20 ú 2,64 ú 3,08 ú 4,40 ú 8,80 ú 

E 5 1,44 ú 1,92 ú 2,40 ú 2,88 ú 3,36 ú 4,79 ú 9,59 ú 

E 6 1,58 ú 2,10 ú 2,63 ú 3,15 ú 3,68 ú 5,25 ú 10,50 ú 

E 7 1,73 ú 2,31 ú 2,89 ú 3,47 ú 4,04 ú 5,78 ú 11,55 ú 

E 8 1,91 ú 2,55 ú 3,19 ú 3,83 ú 4,47 ú 6,38 ú 12,76 ú 

E 9 2,13 ú 2,83 ú 3,54 ú 4,25 ú 4,96 ú 7,08 ú 14,17 ú 

E 10 2,37 ú 3,16 ú 3,95 ú 4,74 ú 5,53 ú 7,90 ú 15,80 ú 

E 11 2,65 ú 3,54 ú 4,42 ú 5,31 ú 6,19 ú 8,85 ú 17,69 ú 

E 12 2,99 ú 3,98 ú 4,98 ú 5,97 ú 6,97 ú 9,95 ú 19,90 ú 

E 13 3,37 ú 4,50 ú 5,62 ú 6,75 ú 7,87 ú 11,25 ú 22,49 ú 

E 14 3,83 ú 5,11 ú 6,38 ú 7,66 ú 8,93 ú 12,76 ú 25,53 ú 
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c2) Entgelttabelle 2009 
ab 01.05.20091 

 

  
Entgelttabelle 

gültig vom 01.05.2009 bis zum 31.12.2009 

  Einarbeitungsstufe Basisstufe Erfahrungsstufe Sonderstufe 

Entgelt- 
gruppe    Dauer    Dauer     

E 1 -- -- 1.364,39 ú 72 Mon. 1.364,39 ú 1.466,72 ú 

E 2 1.393,39 ú 24 Mon. 1.430,06 ú 72 Mon. 1.466,72 ú 1.576,73 ú 

E 3 1.425,66 ú 24 Mon. 1.465,26 ú 72 Mon. 1.544,46 ú 1.702,87 ú 

E 4 1.503,87 ú 24 Mon. 1.589,80 ú 72 Mon. 1.675,74 ú 1.847,61 ú 

E 5 1.639,22 ú 24 Mon. 1.732,89 ú 72 Mon. 1.826,56 ú 2.013,90 ú 

E 6 1.794,94 ú 24 Mon. 1.897,51 ú 72 Mon. 2.000,08 ú 2.205,22 ú 

E 7 1.974,44 ú 24 Mon. 2.087,26 ú 72 Mon. 2.200,09 ú 2.425,74 ú 

E 8 2.181,75 ú 24 Mon. 2.306,43 ú 72 Mon. 2.431,10 ú 2.680,44 ú 

E 9 2.421,75 ú 24 Mon. 2.560,13 ú 72 Mon. 2.698,52 ú 2.975,29 ú 

E 10 2.700,25 ú 24 Mon. 2.854,55 ú 72 Mon. 3.008,85 ú 3.317,45 ú 

E 11 3.024,28 ú 24 Mon. 3.197,09 ú 72 Mon. 3.369,91 ú 3.715,54 ú 

E 12 3.402,31 ú 24 Mon. 3.596,73 ú 72 Mon. 3.791,15 ú 4.179,98 ú 

E 13 3.844,61 ú 24 Mon. 4.064,30 ú 72 Mon. 4.284,00 ú 4.723,38 ú 

E 14 4.363,63 ú 24 Mon. 4.612,99 ú 72 Mon. 4.862,34 ú 5.361,04 ú 

 
 

  
Zuschlagstabelle der Zeitzuschläge nach Stunden gemäß § 39 

gültig vom 01.05.2009 bis zum 31.12.2009 

Entgelt- 
gruppe 

15 v.H. 20 v.H. 25 v.H. 30 v.H. 35 v.H. 50 v.H. 100 v.H. 

E 1 1,18 ú 1,57 ú 1,96 ú 2,35 ú 2,75 ú 3,92 ú 7,84 ú 

E 2 1,23 ú 1,64 ú 2,06 ú 2,47 ú 2,88 ú 4,11 ú 8,22 ú 

E 3 1,26 ú 1,68 ú 2,11 ú 2,53 ú 2,95 ú 4,21 ú 8,42 ú 

E 4 1,37 ú 1,83 ú 2,29 ú 2,74 ú 3,20 ú 4,57 ú 9,14 ú 

E 5 1,49 ú 1,99 ú 2,49 ú 2,99 ú 3,49 ú 4,98 ú 9,96 ú 

E 6 1,64 ú 2,18 ú 2,73 ú 3,27 ú 3,82 ú 5,46 ú 10,91 ú 

E 7 1,80 ú 2,40 ú 3,00 ú 3,60 ú 4,20 ú 6,00 ú 12,00 ú 

E 8 1,99 ú 2,65 ú 3,32 ú 3,98 ú 4,64 ú 6,63 ú 13,26 ú 

E 9 2,21 ú 2,94 ú 3,68 ú 4,42 ú 5,15 ú 7,36 ú 14,72 ú 

E 10 2,46 ú 3,28 ú 4,10 ú 4,92 ú 5,74 ú 8,21 ú 16,41 ú 

E 11 2,76 ú 3,68 ú 4,60 ú 5,51 ú 6,43 ú 9,19 ú 18,38 ú 

E 12 3,10 ú 4,14 ú 5,17 ú 6,20 ú 7,24 ú 10,34 ú 20,68 ú 

E 13 3,51 ú 4,67 ú 5,84 ú 7,01 ú 8,18 ú 11,68 ú 23,37 ú 

E 14 3,98 ú 5,30 ú 6,63 ú 7,96 ú 9,28 ú 13,26 ú 26,52 ú 

                                                      
1
 Inkrafttreten zum 01. April 2009  Beschluss der ARK-Bayern vom 19.März 2009 
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d1) Entgelttabelle 2010 
bis 28.02.2010 

 

  
Entgelttabelle 

gültig vom 01.01.2010 bis zum 28.02.2010 

  Einarbeitungsstufe Basisstufe Erfahrungsstufe Sonderstufe 

Entgelt- 
gruppe    Dauer    Dauer     

E 1 -- -- 1.364,39 ú 72 Mon. 1.364,39 ú 1.483,78 ú 

E 2 1.393,39 ú 24 Mon. 1.430,06 ú 72 Mon. 1.466,72 ú 1.595,06 ú 

E 3 1.425,66 ú 24 Mon. 1.485,06 ú 72 Mon. 1.564,26 ú 1.722,67 ú 

E 4 1.525,35 ú 24 Mon. 1.611,29 ú 72 Mon. 1.697,22 ú 1.869,09 ú 

E 5 1.662,63 ú 24 Mon. 1.756,30 ú 72 Mon. 1.849,97 ú 2.037,31 ú 

E 6 1.820,59 ú 24 Mon. 1.923,15 ú 72 Mon. 2.025,72 ú 2.230,86 ú 

E 7 2.002,64 ú 24 Mon. 2.115,47 ú 72 Mon. 2.228,29 ú 2.453,94 ú 

E 8 2.212,92 ú 24 Mon. 2.337,59 ú 72 Mon. 2.462,26 ú 2.711,61 ú 

E 9 2.456,34 ú 24 Mon. 2.594,73 ú 72 Mon. 2.733,11 ú 3.009,88 ú 

E 10 2.738,82 ú 24 Mon. 2.893,12 ú 72 Mon. 3.047,42 ú 3.356,02 ú 

E 11 3.067,48 ú 24 Mon. 3.240,30 ú 72 Mon. 3.413,11 ú 3.758,74 ú 

E 12 3.450,92 ú 24 Mon. 3.645,33 ú 72 Mon. 3.839,75 ú 4.228,59 ú 

E 13 3.899,54 ú 24 Mon. 4.119,23 ú 72 Mon. 4.338,92 ú 4.778,30 ú 

E 14 4.425,97 ú 24 Mon. 4.675,32 ú 72 Mon. 4.924,67 ú 5.423,37 ú 

 
 

  
Zuschlagstabelle der Zeitzuschläge nach Stunden gemäß § 39 

gültig vom 01.01.2010 bis zum 28.02.2010 

Entgelt- 
gruppe 

15 v.H. 20 v.H. 25 v.H. 30 v.H. 35 v.H. 50 v.H. 100 v.H. 

E 1 1,18 ú 1,57 ú 1,96 ú 2,35 ú 2,75 ú 3,92 ú 7,84 ú 

E 2 1,23 ú 1,64 ú 2,06 ú 2,47 ú 2,88 ú 4,11 ú 8,22 ú 

E 3 1,28 ú 1,71 ú 2,13 ú 2,56 ú 2,99 ú 4,27 ú 8,54 ú 

E 4 1,39 ú 1,85 ú 2,32 ú 2,78 ú 3,24 ú 4,63 ú 9,26 ú 

E 5 1,51 ú 2,02 ú 2,52 ú 3,03 ú 3,53 ú 5,05 ú 10,10 ú 

E 6 1,66 ú 2,21 ú 2,76 ú 3,32 ú 3,87 ú 5,53 ú 11,06 ú 

E 7 1,82 ú 2,43 ú 3,04 ú 3,65 ú 4,26 ú 6,08 ú 12,16 ú 

E 8 2,02 ú 2,69 ú 3,36 ú 4,03 ú 4,70 ú 6,72 ú 13,44 ú 

E 9 2,24 ú 2,98 ú 3,73 ú 4,48 ú 5,22 ú 7,46 ú 14,92 ú 

E 10 2,50 ú 3,33 ú 4,16 ú 4,99 ú 5,82 ú 8,32 ú 16,63 ú 

E 11 2,79 ú 3,73 ú 4,66 ú 5,59 ú 6,52 ú 9,32 ú 18,63 ú 

E 12 3,14 ú 4,19 ú 5,24 ú 6,29 ú 7,34 ú 10,48 ú 20,96 ú 

E 13 3,55 ú 4,74 ú 5,92 ú 7,11 ú 8,29 ú 11,84 ú 23,68 ú 

E 14 4,03 ú 5,38 ú 6,72 ú 8,06 ú 9,41 ú 13,44 ú 26,88 ú 
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d2) Entgelttabelle 2010 
ab 01.03.2010 

 

  
Entgelttabelle 

gültig vom 01.03.2010 bis zum 31.12.2010 

  Einarbeitungsstufe Basisstufe Erfahrungsstufe Sonderstufe 

Entgelt- 
gruppe    Dauer    Dauer     

E 1 -- -- 1.380,77 ú 72 Mon. 1.380,77 ú 1.501,58 ú 

E 2 1.410,11 ú 24 Mon. 1.447,22 ú 72 Mon. 1.484,33 ú 1.614,20 ú 

E 3 1.442,76 ú 24 Mon. 1.502,88 ú 72 Mon. 1.583,03 ú 1.743,34 ú 

E 4 1.543,66 ú 24 Mon. 1.630,62 ú 72 Mon. 1.717,59 ú 1.891,52 ú 

E 5 1.682,59 ú 24 Mon. 1.777,38 ú 72 Mon. 1.872,17 ú 2.061,76 ú 

E 6 1.842,43 ú 24 Mon. 1.946,23 ú 72 Mon. 2.050,03 ú 2.257,63 ú 

E 7 2.026,68 ú 24 Mon. 2.140,85 ú 72 Mon. 2.255,03 ú 2.483,39 ú 

E 8 2.239,48 ú 24 Mon. 2.365,64 ú 72 Mon. 2.491,81 ú 2.744,15 ú 

E 9 2.485,82 ú 24 Mon. 2.625,87 ú 72 Mon. 2.765,91 ú 3.046,00 ú 

E 10 2.771,69 ú 24 Mon. 2.927,84 ú 72 Mon. 3.083,99 ú 3.396,29 ú 

E 11 3.104,29 ú 24 Mon. 3.279,18 ú 72 Mon. 3.454,07 ú 3.803,85 ú 

E 12 3.492,33 ú 24 Mon. 3.689,08 ú 72 Mon. 3.885,83 ú 4.279,33 ú 

E 13 3.946,33 ú 24 Mon. 4.168,66 ú 72 Mon. 4.390,99 ú 4.835,64 ú 

E 14 4.479,08 ú 24 Mon. 4.731,43 ú 72 Mon. 4.983,77 ú 5.488,45 ú 

 
 

  
Zuschlagstabelle der Zeitzuschläge nach Stunden gemäß § 39 

gültig vom 01.03.2010 bis zum 31.12.2010 

Entgelt- 
gruppe 

15 v.H. 20 v.H. 25 v.H. 30 v.H. 35 v.H. 50 v.H. 100 v.H. 

E 1 1,19 ú 1,59 ú 1,98 ú 2,38 ú 2,78 ú 3,97 ú 7,94 ú 

E 2 1,25 ú 1,66 ú 2,08 ú 2,50 ú 2,91 ú 4,16 ú 8,32 ú 

E 3 1,30 ú 1,73 ú 2,16 ú 2,59 ú 3,02 ú 4,32 ú 8,64 ú 

E 4 1,41 ú 1,88 ú 2,34 ú 2,81 ú 3,28 ú 4,69 ú 9,38 ú 

E 5 1,53 ú 2,04 ú 2,55 ú 3,07 ú 3,58 ú 5,11 ú 10,22 ú 

E 6 1,68 ú 2,24 ú 2,80 ú 3,36 ú 3,92 ú 5,60 ú 11,19 ú 

E 7 1,85 ú 2,46 ú 3,08 ú 3,69 ú 4,31 ú 6,15 ú 12,31 ú 

E 8 2,04 ú 2,72 ú 3,40 ú 4,08 ú 4,76 ú 6,80 ú 13,60 ú 

E 9 2,26 ú 3,02 ú 3,77 ú 4,53 ú 5,28 ú 7,55 ú 15,10 ú 

E 10 2,53 ú 3,37 ú 4,21 ú 5,05 ú 5,89 ú 8,42 ú 16,83 ú 

E 11 2,83 ú 3,77 ú 4,71 ú 5,66 ú 6,60 ú 9,43 ú 18,85 ú 

E 12 3,18 ú 4,24 ú 5,30 ú 6,36 ú 7,42 ú 10,61 ú 21,21 ú 

E 13 3,60 ú 4,79 ú 5,99 ú 7,19 ú 8,39 ú 11,98 ú 23,97 ú 

E 14 4,08 ú 5,44 ú 6,80 ú 8,16 ú 9,52 ú 13,60 ú 27,20 ú 
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e1) Entgelttabelle 2011 
bis 30.06.2011 

 

  
Entgelttabelle 

gültig vom 01.01.2011 bis zum 30.06.2011 

  Einarbeitungsstufe Basisstufe Erfahrungsstufe Sonderstufe 

Entgelt- 
gruppe    Dauer    Dauer     

E 1 -- -- 1.380,77 ú 72 Mon. 1.380,77 ú 1.518,84 ú 

E 2 1.410,11 ú 24 Mon. 1.447,22 ú 72 Mon. 1.484,33 ú 1.632,76 ú 

E 3 1.442,76 ú 24 Mon. 1.522,92 ú 72 Mon. 1.603,07 ú 1.763,38 ú 

E 4 1.565,40 ú 24 Mon. 1.652,37 ú 72 Mon. 1.739,33 ú 1.913,27 ú 

E 5 1.706,28 ú 24 Mon. 1.801,08 ú 72 Mon. 1.895,87 ú 2.085,46 ú 

E 6 1.868,38 ú 24 Mon. 1.972,18 ú 72 Mon. 2.075,98 ú 2.283,58 ú 

E 7 2.055,22 ú 24 Mon. 2.169,40 ú 72 Mon. 2.283,58 ú 2.511,94 ú 

E 8 2.271,02 ú 24 Mon. 2.397,19 ú 72 Mon. 2.523,35 ú 2.775,69 ú 

E 9 2.520,83 ú 24 Mon. 2.660,88 ú 72 Mon. 2.800,92 ú 3.081,01 ú 

E 10 2.810,73 ú 24 Mon. 2.966,88 ú 72 Mon. 3.123,03 ú 3.435,33 ú 

E 11 3.148,01 ú 24 Mon. 3.322,90 ú 72 Mon. 3.497,79 ú 3.847,57 ú 

E 12 3.541,51 ú 24 Mon. 3.738,27 ú 72 Mon. 3.935,02 ú 4.328,52 ú 

E 13 4.001,91 ú 24 Mon. 4.224,24 ú 72 Mon. 4.446,57 ú 4.891,23 ú 

E 14 4.542,17 ú 24 Mon. 4.794,51 ú 72 Mon. 5.046,86 ú 5.551,54 ú 

 
 

  
Zuschlagstabelle der Zeitzuschläge nach Stunden gemäß § 39 

gültig vom 01.01.2011 bis zum 30.06.2011 

Entgelt- 
gruppe 

15 v.H. 20 v.H. 25 v.H. 30 v.H. 35 v.H. 50 v.H. 100 v.H. 

E 1 1,19 ú 1,59 ú 1,98 ú 2,38 ú 2,78 ú 3,97 ú 7,94 ú 

E 2 1,25 ú 1,66 ú 2,08 ú 2,50 ú 2,91 ú 4,16 ú 8,32 ú 

E 3 1,31 ú 1,75 ú 2,19 ú 2,63 ú 3,06 ú 4,38 ú 8,76 ú 

E 4 1,43 ú 1,90 ú 2,38 ú 2,85 ú 3,33 ú 4,75 ú 9,50 ú 

E 5 1,55 ú 2,07 ú 2,59 ú 3,11 ú 3,62 ú 5,18 ú 10,36 ú 

E 6 1,70 ú 2,27 ú 2,83 ú 3,40 ú 3,97 ú 5,67 ú 11,34 ú 

E 7 1,87 ú 2,49 ú 3,12 ú 3,74 ú 4,37 ú 6,24 ú 12,47 ú 

E 8 2,07 ú 2,76 ú 3,45 ú 4,13 ú 4,82 ú 6,89 ú 13,78 ú 

E 9 2,29 ú 3,06 ú 3,82 ú 4,59 ú 5,35 ú 7,65 ú 15,30 ú 

E 10 2,56 ú 3,41 ú 4,26 ú 5,12 ú 5,97 ú 8,53 ú 17,06 ú 

E 11 2,87 ú 3,82 ú 4,78 ú 5,73 ú 6,69 ú 9,55 ú 19,11 ú 

E 12 3,22 ú 4,30 ú 5,37 ú 6,45 ú 7,52 ú 10,75 ú 21,49 ú 

E 13 3,64 ú 4,86 ú 6,07 ú 7,29 ú 8,50 ú 12,14 ú 24,29 ú 

E 14 4,14 ú 5,51 ú 6,89 ú 8,27 ú 9,65 ú 13,78 ú 27,57 ú 
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e2) Entgelttabelle 2011 
ab 01.07.2011 

 

  
Entgelttabelle 

gültig vom 01.07.2011 bis zum 31.12.2011 

  Einarbeitungsstufe Basisstufe Erfahrungsstufe Sonderstufe 

Entgelt- 
gruppe    Dauer    Dauer     

E 1 -- -- 1.408,38 ú 72 Mon. 1.408,38 ú 1.549,22 ú 

E 2 1.438,31 ú 24 Mon. 1.476,16 ú 72 Mon. 1.514,01 ú 1.665,41 ú 

E 3 1.471,62 ú 24 Mon. 1.553,38 ú 72 Mon. 1.635,13 ú 1.798,65 ú 

E 4 1.596,71 ú 24 Mon. 1.685,41 ú 72 Mon. 1.774,12 ú 1.951,53 ú 

E 5 1.740,41 ú 24 Mon. 1.837,10 ú 72 Mon. 1.933,79 ú 2.127,17 ú 

E 6 1.905,75 ú 24 Mon. 2.011,62 ú 72 Mon. 2.117,50 ú 2.329,25 ú 

E 7 2.096,32 ú 24 Mon. 2.212,79 ú 72 Mon. 2.329,25 ú 2.562,17 ú 

E 8 2.316,44 ú 24 Mon. 2.445,13 ú 72 Mon. 2.573,82 ú 2.831,20 ú 

E 9 2.571,25 ú 24 Mon. 2.714,09 ú 72 Mon. 2.856,94 ú 3.142,64 ú 

E 10 2.866,94 ú 24 Mon. 3.026,21 ú 72 Mon. 3.185,49 ú 3.504,04 ú 

E 11 3.210,97 ú 24 Mon. 3.389,36 ú 72 Mon. 3.567,75 ú 3.924,52 ú 

E 12 3.612,34 ú 24 Mon. 3.813,03 ú 72 Mon. 4.013,72 ú 4.415,09 ú 

E 13 4.081,95 ú 24 Mon. 4.308,72 ú 72 Mon. 4.535,50 ú 4.989,05 ú 

E 14 4.633,01 ú 24 Mon. 4.890,40 ú 72 Mon. 5.147,79 ú 5.662,57 ú 

 
 

  
Zuschlagstabelle der Zeitzuschläge nach Stunden gemäß § 39 

gültig vom 01.07.2011 bis zum 31.12.2011 

Entgelt- 
gruppe 

15 v.H. 20 v.H. 25 v.H. 30 v.H. 35 v.H. 50 v.H. 100 v.H. 

E 1 1,21 ú 1,62 ú 2,02 ú 2,43 ú 2,83 ú 4,05 ú 8,10 ú 

E 2 1,27 ú 1,70 ú 2,12 ú 2,55 ú 2,97 ú 4,24 ú 8,49 ú 

E 3 1,34 ú 1,79 ú 2,23 ú 2,68 ú 3,13 ú 4,47 ú 8,93 ú 

E 4 1,45 ú 1,94 ú 2,42 ú 2,91 ú 3,39 ú 4,85 ú 9,69 ú 

E 5 1,58 ú 2,11 ú 2,64 ú 3,17 ú 3,70 ú 5,28 ú 10,56 ú 

E 6 1,73 ú 2,31 ú 2,89 ú 3,47 ú 4,05 ú 5,78 ú 11,57 ú 

E 7 1,91 ú 2,54 ú 3,18 ú 3,82 ú 4,45 ú 6,36 ú 12,72 ú 

E 8 2,11 ú 2,81 ú 3,51 ú 4,22 ú 4,92 ú 7,03 ú 14,06 ú 

E 9 2,34 ú 3,12 ú 3,90 ú 4,68 ú 5,46 ú 7,80 ú 15,61 ú 

E 10 2,61 ú 3,48 ú 4,35 ú 5,22 ú 6,09 ú 8,70 ú 17,40 ú 

E 11 2,92 ú 3,90 ú 4,87 ú 5,85 ú 6,82 ú 9,74 ú 19,49 ú 

E 12 3,29 ú 4,38 ú 5,48 ú 6,58 ú 7,67 ú 10,96 ú 21,92 ú 

E 13 3,72 ú 4,95 ú 6,19 ú 7,43 ú 8,67 ú 12,39 ú 24,77 ú 

E 14 4,22 ú 5,62 ú 7,03 ú 8,44 ú 9,84 ú 14,06 ú 28,12 ú 

 

 








































































































































































































































